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siir Ê̂ ungeir auf den„Weilburger An-
P i£  Monate August und Septbr. werden

sily, ^ oftanstalten, den Landbriefträgern und
UnS§trägern noch fortwährend entge-

i* (J Etlicher Teil.
Weilburg, den 20. Juli 1914'

in deutschen Tageszeitungen
%t| 1U' ter  '5ein  Namen Sargol  ein Präparat
tj„e ’ nttel für Magere und Schwache" ange-

, iS &h Q‘\ Wunderbare grenzende Wirkung
ilolPlN °es Körpergewichts und auf die Er-
ff" 'f i,f #l8°l :? "?der Körperformen haben soll. DieKörperformen haben soll.

^On» ^ oris,  die das Mittel vertreibt, ver-
. w.  l n°c£) dem Gebrauch ihres Präparates

Sinv ^ me 0011  tO bis 20 Pfund in ganz kurzer
ittk"»§^ ..
Nz, ^ Eche Generalkonsulat in Paris gelangen

bje 3*1 öu§  Deutschland über den Wert dieses
Sh? . ^ irauenswürdigkeit der Firma, die sich
tz? bet i\Ube  chcfaßt.

1,1 Ersuch  ring von Hannich und Krollr>. h»s,. .3 löl h vi k, s

Ikî
dJJN ^

Nr. Led). besteht das in Tabletten-̂
s " aus einer Masse von Zucker, Kakao,

V ? ^'bor " Ê îsterter Stärke, der geringe Mengen
Ni .3e>gisNS? fchchrn Phosphorverbindungen(Phos-
N» dg/. Stark wirkende Stoffe sind an-
\J ir[ ettöQl\ dealten . 30 solcher Tabletten im
•Ni Nl'ben , Sr- von denen täglich3 Stück ein-

/Ecn , werden für 5 Mk. verkauft.
Nch? ahrstgff^^^^ tten dem Organismus täglich zu-

h ^ r tn V.n ^ad so gering, daß sie für die
L N .afcht von Bedeutung sein können.^ühri ^

- ^ Tä?sl"^ ^ ^öig hoch, oie Angaben der Re-
st ^ Mcgung und Irreführung des Publikums

N?Nr dieses Mittels auf die Ausbeutung
oncn hinausläuft, wird hiermit vor dem

Der Königliche Landrat.
^ _ I . V. : Herz,  Kreisdepulicrter.

'̂AmMcher Teil. ^
«. . HL und der Präsident.
!,N? ôlqpẑ °und und der Jagdfeind.

itiô pubslk Rußland und der Präsident der
Nick, Üaben, wie von niemandem anders

"f Igf' dem Frieden und dem europäischen
.. sine geredet. Das „europäische Gleich-

iu«L hgl ^ .emeine Redewendung, die keinen
.Me/ längstr., ^le frühere vom „europäischen

mehr gebraucht wird, weil es
i.? L.Hen kci.,1 und so wird es auch einmal mit

NZ d ux°Leich/di/immme ; wieder nach dem
den» ^ Friedenstempel zu schließen.

,Ai * ^ egsist/ ilentlich seltsam, daß an der Spitze
. ^it?nn ejjiV*” Nationen zwei Männer stehen,

SsNtaiSfflejie Ausgesprochenen Friedfertigkeit, ja
;«» des  Charakters sind. Der
!»' vgstssez- Urheber des ersten internationalen

? Mt L Sein? s&aa9- er schlug auch sogar eine
^ Fawiv l̂gungen gehören in einem sehr
8« Kleben, sehr viel Zeit hat er stets

<N Wmi ûdem er sogar ihren Spielen
! Er hat diesen sehr liLens-

öeqenÄ̂ uuch im vorigen Frühling dem
ö ?L >« L -bE -c -i,° & «
i in Nt gemoA, an fä>e Anstrengungen an der

Äffchen wurden. Trotzdem kam er zur
Kaisertochter nach Berlin und

L e tte  Heiterkeit, die ihm in seinem
' SSt  N °r eĥ selten anzumerken ist.

8ikv sein̂i^ uZäsischen Republik hat keine
e Zärtlichkeit diesen gegenüber,nicht

betätigen. Auffallend ist aber das Interesse, das er seiner
Lieblingskatze widmet. Ja , es ist so! Herr Poincaree ist
von seiner Katze so eingenommen, daß sie in seinem Arbeits¬
zimmer ungeniert herumspringen kann. Und seinen sanften
Sinn betätigt er weiterhin noch dadurch, daß er die Tiere
des Waldes nicht töten kann. Er ist kein Freund der Jagd,
wie es doch seine Vorgänger Loubet und Fallieres waren,
die ihren Nachfolger bei den Hofjagden in Fon¬
tainebleau oder in Compiegne vertreten müssen, wenn
hoher Besuch in Paris ist. Herr Poincaree wartet
bei solchen Gelegenheiten ab, bis seine Gäste genug Pulver
verknallt und eine stattliche Wildstrecke erzielt haben.

Es st, wie nicht bestritten werden kann, in der Tat ein
eigenartiger Zufall, daß solche friedfertigen Männer, deren
Sinn so gar nicht auf den „mordenden Krieg" gerichtet ist,
diejenigen Staaten leiten, welche die stärkste Waffenrüstung
besitzen und sie trotz aller Erfahrungen behalten. Man
sollte denken, daß es leicht ist, unter diesen Umständen aus
dem provisorischen Gleichgewicht ein dauerndes zu machen,
das allen kritischen Möglichkeiten ein Ziel setzt. Deuschland
hat auf Rußlands Haupt zur Zeit des Japan-Krieges, auf
das Englands im Boerenkriege feurige Kohlen gesammelt,
und die Franzosen hüllen sich doch nicht in den Glauben
ein, daß die letzten Enthüllungen über den Zustand hier
Armee-Ausrüstung der deutschen Militärverwaltung ganz
und gar unbekannt gewesen sind. Wer hat denn das schöne,
sogenannte„Gleichgewicht" in Europa hochgehalten? Gerade
Deutschland!_

UoMische Rundschau.
Die Vereinigung von HohenzoNern und Wikkelsbach,
die soeben durch die Verlobung des Fürsten Wilhelm von
Hohenzollern, des Hauptes der katholischen Linie des Hohen-
zollernhauses, die ihren Sitz in Sigmaringen hat, mit der
Prinzessin Adelgunde, der ältesten Tochter des bayerischen
Königspaares, vollzogen wurde, hat freudige Genugtuung
im ganzen Deutschen Reiche erweckt. Das herzliche Ver¬
hältnis zwischen dem Kaiser- und dem bayerischen Königs¬
hause ist damit noch durch ein neues Band fester geknüpft
worden. Fürst Wilhelm, dessen im Jahre 1906 verstorbener
Vater, Fürst Leopold, der unschuldige Anlaß des Krieges
von 1870 geworden war, wurde am 7. März 1864 geboren,
steht also bereits im 61. Lebensjahre. Der Fürst hatte sich
im Sommer 1898 mit Maria Theresia, Prinzessin von
Bourbon-Sizilien, vermählt. Der Tod trennte im März 1909
die glückliche Ehe, der drei Kinder, die Prinzessin Auguste
Viktoria, seit September v. Js . Gemahlin des Exkönigs
Manuel von Portugal, und die Zwillingsbrüder Erbprinz
Friedrich Viktor und Prinz Franz Joseph entsprossen.

Die Braut des Fürsten, die älteste Tochter des Königs
Ludwig von Bayern, wurde am 17. Oktober 1870 geboren.
Sie ist ein Jahr jünger als der Kronprinz Rupprecht und
hat noch vier unvermählte Schwestern, von denen die jüngste,
Prinzessin Gundelinde, 23 Jahre alt ist. Eine Schwester,
Prinzessin Marie, vermählte sich 1897 mit dem Erbprinzen
von Bourbon. Außer dem Kronprinzen hatte das Könispaar
noch drei Söhne, von denen einer jung verstarb, der jüngste
mit Jsabella, Prinzessin von Croy, vermählt und der 30-
jährige Prinz Karl noch unvermählt ist.

Voincarees silbernes Theakerschwerk. Die Nieder¬
legung eines mit Oliven- und Eichenblättern umgebenen
Silberschwertes auf dem schlichten Sarkophage des Zaren
Alexanders3. in der Peter-Pauls-Kathedrale zu St . Peters¬
burg durch de>>Präsidenten Poincaree schmeckte stark nach
Theaterei. Das . kriegerische Schwert, umgeben von den
Attributen der Friedfertigkeit und der Stärke, mag dem Präsi¬
denten als ein besonders schönes Symbol erschienen fein,
durch das er einen tiefen Eindruck aus die verbündeten
Russen machen zu können glaubte. Die Russen sind jedoch
viel zu nüchterne und praktische Leute, als daß ihnen die
theatralische Geste des Herrn Poincaree besonders imponiert
oder gar das Unbehagen verwischt hätte, das die Ent¬
hüllungen über die militärische Unscrtigkeit Frankreichs im
Pariser Senat erregten. Im Hinblick auf diese Enthüllungen
hat man in Petersburg auch die als Drohungen gegen
Deutschland auf fremde Kosten ausgefaßtcn herausfordernden
Artikel Pariser Chauvinistenblätier entschieden zurückgewiesen.
Die Stimmung schlägt vielleicht wieder um, wenn Rußland,
dem infolge der bevorstehenden Mißernte eine Hungersnot
droht, sich zur Aufnahme einer neuen großen Anleihe in
Frankreich genötigt sehen sollte.

Aeber das Aller des franko -russischen Zwei-
bundes bestand bisher in der großen Öffentlichkeit eine
irrtümliche Meinung. Man glaubte allgemein, das Bünd¬
nis sei erst im Jahre 1891, nach dem Rücktritt Bismarcks,
abgeschlossen worden, wäre also jetzt erst 23 Jahre alt.
Nachdem der Zar wie der Präsident Poincaree in ihren
Peterhofer Trinksprüchen heroorgehoben haben, daß der
Zweibund in diesem Jahre sein 25jähriges Jubiläum feiern
könne, muß die bisherige Auffassung als irrtümlich be¬
zeichnet und der Abschluß des Büdnisses auf das Jahr
1889 festgesetzt wenden. Fürst Bismarck war nach den per¬
sönlichen Äußerungen des Kaisers Alexander 3. zu ihm
stets der Meinung, daß während seiner Kanzlerschaft das
Bündnis zwischen Rußland und Frankreich nicht zum Ab¬
schluß gelangt sei. Da es doch der Fall war, und da sich
Bismarck so leicht von niemandem hinters Licht führen sieß.
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so muß der dritte Alexander, der mit dem Präsidenten Sadt
Carnot den Zweibund ins Leben gerufen hatte, den deutschen
Reichskanzler in einer unter so hohen Herren ganz unge¬
wöhnlichen Weise über seine Politik und seine Beziehungen
zu Frankreich unterrichtet haben.

Für die Wasserskraßsn als militärisch äußerst wichtige
Verkehrsverbindungen tritt mit Wärme der Große General¬
stab ein. Er verweist auf die große Sicherheit der Kanäle
und Flußläufe, die durch keinen Bombenwurf vom Aeroplan
oder Luftschiff aus zerstört werden können und hält die
langsame Beförderung von Kriegsmaterial und Lebens¬
mitteln für einen Umstand von nur untergeordneter Be¬
deutung.

Jse Gemeinheil von doiksche Hunde! Die polnisch¬
tschechischen Ausschreitungen gegen die Deutschen in Bielitz
haben die Beleidigten mit einer für die Herren Polen sehr
empfindlichen Maßnahme beantwortet: Die Deutschen
kündigten ein auf dem Sokolhause in Bielitz ruhendes
größeres hypothekarijches Darlehen. Diese „unsäglich
niedrige Rache" hat ein Wutgeschrei in der polnisch-tschechi¬
schen Presse entfesselt. — Inzwischen fanden neue deutsch¬
feindliche Ausschreitungen in der Umgebung Troppaus
statt. In dem Orte Freiheitsau wurde ein Schuß gegen
das Automobil abgefeuert, in dem sich die Gemahlin des
Leiters der Landesregierung, Hofrat Schraub, mit ihren
Kindern befand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.
In einem anderen Orte wurden 40 deutsche Turner von
Tschechen überfallen. Einer wurde schwer, fünf wurden
leicht verletzt. Die Gendarmerie verhaftete fünf der tschechi¬
schen Angreifer.

Barrikadenkämpfe in Vekersburg. Der politische
Arbeiterstreik in Rußland nimmt besonders in Petersburg
täglich wachsende Ausdehnung und immer bedrohlichere
Formen an. Die Sorge, daß der Streik auch auf die
Eisenbahner übergreifen werde, erscheint durchaus begründet.
Alle Bahnhöfe wurden daher mit Polizei stark besetzt. Zum
Schutz der Petersburger Fabriken, die 40,000 Arbeiter aus¬
sperrten, wurden Kosaken aufgeboten. Die Straßenbahn¬
angestellten streiken fast vollzählig. Der Verkehr kann nur
noch in Droschken aufrechterhalten werden, die enorme Fahr¬
preise fordern. Große Kolonnen Streikender wollten zum
Schlachthof, um auch dort den Streik zu erzwingen, konnten
aber von der Polizei zerstreut werden. Viele Magazine
und Läden in den Vorstädten wurden verwüstet. Die
meisten Geschäfte bleiben ganz geschlossen.

Im Wiborger Stadtteil, dem Hauptherd der Ausschrei¬
tungen, kam es zu wiederholten blutigen Zusammenstößen
zwischen Streikenden und Kosaken. Die Arbeiter schossen
aus Revolvern, worauf die Kosaken zwei Salven abgaben.
Fünf Tote und zahlreiche Verwundeke blieben auf dem
Platz. Die Arbeiter verbergen ihre Leichtverwundeten und
lassen nur die Schwerverwundeten in Hospitäler einliefern.
In mehreren Streikbezirken sind Barrikaden errrchkek.
Die Streikenden sägten Telegraphenstangen ab, rissen das
Pflaster auf und verschanzten sich damit. Trotz der Sper¬
rung der Bahnhöfe hoffen die Streikenden durch Beschädigung
der' Lokomotiven auch den Eisenbahnverkehr unterbinden
zu können, wie sie den Straßenbahnverkehrlahmlegten. —
In den Vorstädten geht es gleichfalls schlimm zu. Für
Knutenhiebe der Kosaken rächten sich die Demonstranten,
indem sie einzelne Schutzleute mit Steinen erschlugen.
Eine Brücke sowie die Wasserwerke Petersburgs versuchten
die Streikenden, deren Zahl sich nahezu auf 200 000 stellt,
zu zerstören.

Aeber ein englisch- russisches Flolkenabkommen
macht eine Petersburger Zeitschrift Mitteilungen, die unbe¬
dingte Glaubwürdigkeit nicht beanspruchen können. Das
Abkommen soll in London abgeschlossen worden sein und
eine Landung englischer Streitkräste in Holland sowie ein
Zusammenwirken der russischen und der englischen Flotte in
der Ostsee vorjehen.

Albanien.
Die Aufständischen von Schiak teilten den Gesandten

der Großmächte mit, daß sie, um einen Bürgerkrieg zu ver¬
meiden, die Entfernung des Fürsten vom albanischen
Thron fordern. Andernfalls drohen sie, Durazzo zu zer¬
stören. Sollten die Schiffe auf sie schießen, würden sie ge¬
zwungen sein, keinen Einwohner der Stadt zu schonen. Die
Aufständischen fordern Antwort in kürzester Frist.

Bedauerliche Mißgriffe läßt sich Fürst Wilhelm zu
Schulden kommen, wenn die Meldung der „Frkf. Ztg." zu¬
trifft, wonach der Fürst sich von dem Wiener Bildhauer
Gurschner, der die erfolglose Werbung von Freiwilligen für
Albanien geleitet hatte, über die Geschütze in Durazzo Be¬
richt erstatten ließ, während der Battertekommandant und
die zugehörigen Offiziere in höchster Erregung dabeistanden.
Die beiden Holländer Major Croon und Hauptmann Fabius
sowie der deutsche Oberleutnant Tasche reichten daraufhin
ihren Abschied ein ._

Zur Entscheidung.
Österreich-Ungarn wollte am Donnerstag abend seine

Jtote  In Belgrad überreichen lassen. Der Legationsrat
bei der österreichischen Botschaft in Belgrad v. Storck, der
vor einigen Tagen nach Wien kam, hat die Note mitge¬
nommen. Ihr Inhalt fordert in ebenso höflicher wie be-
stimmter Form die gründliche Abstellung der Übel,. unter



denen die habsburgffche Monarchie seit einem Jahrzehnt zu
leiden hatte . Der serbische Ministerpräsident Paschitsch
versprach Genugtuung . Er sagte einem Ausfrager : Wir
werden alles , was in unseren Kräften steht, aufbieten , da»
mit die durch die Sarajewoer Vorfälle entstandene un¬
günstige politische Lage sich verbessere ; damit nicht die
ganze serbische Nation für das leide, was in seiner Unüber¬
legtheit ein einzelner getan hat , dessen Geisteszustand höchst¬
wahrscheinlich abnorm ist. Zu dem vorstehenden muß man
sagen , soviel Worte , soviel Lügen . Den blutigen Fürsten¬
mord nennt der Minister „Sarajewoer Vorfälle ", daß seit
einem Jahrzehnt großserbische Propaganda betrieben wird,
verschweigt er ; er spricht von der unüberlegten Handlung
eines einzigen , der geistig anormal sei, während eine ganze
Mandel Verschworener verhaftet werden konnte, von denen
jeder geistig klar war und jeder den Mord begehen wollte.

Die weiteren Darlegungen des Ministerpräsidenten
Paschitsch klangen leidlich ; es fragt sich jedoch nach dem
vorstehenden , ob man darauf bauen kann . Der Minister
fuhr fort : Um guten Willen und Bereitwilligkeit zu zeigen,
erkläre ich, daß wir vollkommene Genugtuung bieten
werden , indem wir sofort alle jene Personen vor Gericht
stellen werden , die sich auf unserem Boden , wenn es das
Verhör erweist, der Mitwissenschaft an dem scheußlichen
Verbrechen schuldig gemacht haben . Bisher sind aber von
Österreich-Ungarn keine Schritte in dieser Richtung gemacht
worden , da Pie Untersuchung in Bosnien selbst noch nicht
beendet ist. Auffallend in diesem Zusammenhang war der
Hinweis des Ministers auf die Bemühungen Serbiens , mit
Rumänien , Griechenland und der Türkei freundschaftliche
Beziehungen zu pflegen . Von Bulgarien sprach er nicht.
Von einer Einverleibung Montenegros in Serbien könnte
zur Zeit keine Rede sein.

Oer serbische Ministerpräsident Paschitsch , der die
Antwort auf Österreichs diplomatische Note zu erteilen hat,
ist in Verschwörungen und sogar solchen, die sich gegen das
Leben des eigenen Königs richten, kein Neuling . Vor mehr
als 30 Jahren gehörte er der Verschwörung der russen-
sreundlichen Radikalen gegen König Milan an . Alle Ver¬
schworenen wurden verhaftet , nur Paschitsch entkam nach
Rußland . Nach der Abdankung Milans , die mit einer
Amnestie für politische Verbrecher verbunden war , kehrte er
nach Belgrad zurück und stiftete 1899 den Feuerwehrmann
Knezowitsch zu einem Attentat gegen Milan an , der sich von
seinem Sohne , dem später ermordeten König Alexander , zum
Oberbefehlshaber der serbischen Armee hatte ernennen lassen.
Der Feuerwehrmann wurde hingerichtet , Paschitsch begnadigt,
alsbald in den Konak geladen und gezwungen als Radikaler
an einem Diner beim König teilzunehmen.

Frankreich und Rußland erwarten eine schnelle
Lösung der Krise . Äußerungen eines diplomatischen Ver¬
treters der Zweibundmächte entnimmt der „Tag ", daß dort
die Lage durchaus nicht als übermäßig ernst aufgefaßt wird.
Man war überzeugt , daß Österreich-Ungarn den Bogen nicht
allzu straff spannen und keine Bedingungen stellen werde,
die Serbien bei voller Wahrung seiner nationalen Würbe
nicht erfüllen könnte . Ein kurzes , scharfes Gewilker und
rasche Klärung , das ist es, was man in den maßgebenden
Zweibund -Kreisen erwartet.

König Ferdinand von Bulgarien befürchtet Der-
Wickelungen . Trotz des soeben erfolgten Abkommens mit
Rumänien wegen der ärgerlichen Zusammenstöße von Grenz-
wachttruppen zog er seine Zusage , am Sonnabend den
Bayreuther Festspielen beizuwohnen , zurück. Der König
ließ mitteilen , daß ihm die augenblicklichen politischen Ver¬
hältnisse nicht gestatteten , das Land zu verlassen . Er gab
jedoch der Hoffnung Ausdruck, daß eine baldige Zukunft
die politische Situation so klären würde , daß er im August
den letzten Festsptelaufführungen beiwohnen könnte.

Die Lage ist nicht tragisch , aber ernst , so erklärte
der ungarische Ministerpräsident Gras Tisza im Budapester
Reichstag , indem er zugleich unter einstimmigem Beifall
seiner Überzeugung Ausdruck gab , daß im Falle ernster
Verwickelungen jeder Ungar freudig seine Pflicht tun werde.
Nach der Meinung des Ministerpräsidenten hängt es von
Serbien und dessen Anwort auf die österreichisch-ungarische
Note ab, ob die Lösung der Schwierigkeiten auf friedlichem
Wege oder mit Waffengewalt erfolgen soll. Serbiens Rat¬

eber ist Rußland . Österreich -Ungarn ist zur Annahme jeder
ösung entschlossen und bereit und hat dafür seine Ver¬

bündeten hinter sich. Das ging aus den Worten des Grafen
Tisza hervor : Die auswärtige Lage ist jetzt nicht derart,
daß man das Eintreten einer ernsten Wendung als sicher
oder auch nur als wahrscheinlich erachten kann. Die aus¬
wärtige Lage ist jetzt durchaus ungewiß . Sie kann ebenso
gut mit friedlichen Mitteln gelöst werden , wie auch die
Möglichkeit einer ernsten Verwickelung vorliegt.

Irrende Herzen.
Roman von Rein hold Ortmann.

70] (Nachdruck verboten .)
«Das wäre etwas voreilig , lieber Oberst ! Ich habe noch

keinen Anspruch auf den Titel , mit welchen: Sie mich da
beehren."

„O, ich bin gut informiert ; es gibt keine bessere Quelle
als die mehlige. Majestät selbst hatten die Gnade mich zu
unterrichten ."

„Das Vertrauen Seiner Majestät macht mich natürlich
über alle Maßen glücklich; aber ich muß bekennen, daß ich die
hohe Auszeichnung , welche mir da zngedachl worden ist, nicht
ohne eine Regung des Bedauerns annehmen kann, Brencken-
dorf ist ein so ausgezeichneter Soldat ."

„Aber er ist unmöglich geworden, Herr Graf , ganz un-
möglich. Und überdies wird es an einem Pflaster für die
Wunde nicht fehlen. Im Vertrauen gesagt. Seine Majestät
har ihn: eine ungewöhnlich hohe Ordensauszeichnung zugedacht.
— die erste Klasse des Roien Adlers ."

„Auf baldiges Wiedersehen, Herr Graf ! — Weiß der
Himmel — es ist ja ein allerhöchster Auftrag , aber ich
wünschte doch, daß ich erst un: eine Viertelstunde älter wäre !" —

Aufrecht und straff, mit stolz erhobenem Haupte begrüßte
der General von Ärenckendorf seinen neuen Besucher. Seine
Miene war kalt und gefaßt ; aber es war die Gefaßtheit eines
Mannes , welcher bereit ist, den Todesstreich ^ u enipfangen.

Die Generalin und ihre Tochter hatten sich eben zu
einem Besuche gerüstet, als der Herr des Hauses in das
Zimmer trat.

„Es tut nur leid, daß Ihr auf den Spaziergang oder
was Ihr sonst vorhabt , verzichten niüßt, " sagte er mit voll¬
kommener Ruhe ; „aber es ist hohe Zeit , die Vorbereitungen
zur Reise zu treffen . Wir fahren morgen mit den: ersten
Frühzuge nach Groß -Hagenow ."

„Wie ? — Nach Groß -Hagenow ? — Auf das Land ?" fragte

Der Prozeß gegen Frau Caillaux.
Schlutz der politischen Debatte . — Die Schießübungen
der Frau Caillaux . — 30000 Francs für Liebesbriefe . —

Die erste und die zweite Gattin.
Die politische Seite des Mordprozesses dürfte nunmehr

erschöpsend behandelt sein. Recht betrachtet , hatte Caillaux
selber in seiner politisch gefärbten Aussage noch das Ver¬
nünftigste gesagt, er versuchte, seine Frau als das Opfer
ihrer Empörung über den gegen ihn inszenierten Feldzug
hinzustellen . Alle übrigen Auslagen waren Zänkereien,
und für die Gehässigkeit, mit der beide Parteien sich gegen¬
überstehen , war der beste Beweis , daß ein Verteidiger der
Calmette -Partei ausrief : „Es gibt kein erbärmlicheres Unter¬
nehmen , als das Caillaux ' , der hierher kommt und in öffent¬
licher Verhandlung das Grab schändet, das seine Frau ge¬
graben hat !" Ruhig , in unerschütterlichem Gleichmut hört
sich der Gerichtsvorsitzende das alles an.

Das einigermaßen günstige Licht, in das die Angeklagte
durch die geschickten Ausführungen ihres Gatten gerückt
worden war , wird dunkler und dunkler wieder , als die
Zeugenvernehmung ihren Fortgang nimmt . Ein Hand¬
lungsgehilfe , der Verkäufer des Waffenladens , den Frau
Caillaux vor der Tat in Anspruch nahm , ist es , der schwer¬
wiegende Aussagen macht. Er mußte Madame den
Mechanismus der Waffe — ein Browning mit großer
Durchschlagskraft war es — genau erklären und ihr das
Laden und Zielen immer aufs neue zeigen . Madame
war so nervös , die kleinen, zarten Finger zitterten . Auch
auf dem Schießstande der Firma übte sie sich im Zielen
und Schießen . Als sie zähste, verbarg sie den Revolver in
der Muff.

Die nächste Zeugin , Prinzessin Estradere , eine jener
Prinzessinnen mit sehr entfernter Verwandtschaft zu irgend
welchen mächtigen Häusern , deren Paris noch viele hat,
bring « pikanien klatsch für den Geschmack des Parisers.
Man merkt ihr an , welche Toiletten -Sorgen sie vor der
Aussage gehabt haben mag . Sie war die Freundin der
Frau Caillaux , was sie nicht hinderte , auch am „Figaro " in
der Rubrik „Was man sich im Bois erzählt " mitzu¬
arbeiten . Es war direkt spannend ^ so berichtet sie, den Gang
der Dinge im Caillaux -Calmette -Streit zu verfolgen . Und
als die Briefe erst veröffentlicht wurden — da war 's zu in¬
teressant , man konnte kaum die nächste Nummer des „Figaro"
erwarten . In den Cafees , in den Cabarets und auch in
den obskuren Absynth -Kneipen des Montmartre wurde der
zärtliche Jo , der im Leben so schneidige Finanzminister
Frankreichs , als girrender Galan unwiderstehlich drollig
nachgeahmt . Calmette wußte , was er tat , als er Frau
Gueydan , der ersten Frau Caillaux ', für ihre Liebesbriefe
von Jo 30000 Mark bot!  Es hätte für eine Woche einen
Straßenverkaus gegeben , der alles wett gemacht hätte.
30000 Mark ! Sie , Prinzessin Estradere , habe nur 20 Cen¬
times für die Zeile bekommen, — mon Dieu , ja , aber was
tut man nicht im Interesse der französischen Plauderkunst!
Aebrigens habe Madama Gueydan die Liebesbriefe
nicht verkauft . Ungläubig hören es Richter und Zuhörer
— wie kamen die Briefe denn in den „Figaro " ?

Nun aber kommt eine neue Sensation des Prozesses.
Frau Gueydan selbst erscheint als Zeugin . Mit flüchtigem
Blick streifen sich die beiden Frauen . Welch ein Wieder¬
sehen, mag die Gueydan denken, vor zehn Jahren mußte ich
Caillaux freigeben , der unruhig und ehrgeizig über die
Departements -Interessen seiner Deputiertenherrlichkeit hinaus¬
strebte , damals tratest Du an meinen Platz und an meine
Stelle und ich tauchte im Treiben des Pariser Lebens unter,
— heute sitzt Du auf der schmalen, harten Bank , die man
Mördern und Einbrechern anweist und eben jene Briefe,
die mir einst Jo schrieb, haben Dich ins Unglück gestürzt !
Dann macht sie ihre Aussagen , ruhig und klar.

Die Frage , ob es richtig sei, daß sie am Tage der
zweiten Hochzeit Caillaux ' dessm Briefe an sie veröffentlichen
wollte , verneinte sie. Ebenso erklärte sie die Angabe , die
Prinzessin Estradere habe mit ihr über den Verkauf von
„Jos " Briefen verhandelt , für Unsinn . Diese Aussagen
machen sichtlich Eindruck. Der verstorbene Calmette erscheint
durch sie doch recht schwer belastet . Ihre Aussagen be¬
deuten entschieden einen Vorteil für die Angeklagte . Will
Madame Gueydan glühende Kohlen auf das Haupt der
Nebenbuhlerin sammeln ? Aber als der Gerichtsvorsitzende
so nebenher fragt , ob sie sich mit ihrem früheren Gatten
ausgesöhnt habe , da kommt es scharf und schneidend von
ihren Lippen : „Herr Präsident , eine Aussöhnung hat es
niemals gegeben !" Caillaux hat während dieser Aussage
den Blick auf den Boden geheftet.

Nach der Prozeßverhandlung kam es in der Nähe des
Justizpalastes zwischen Camelots du Roi , die unter den

Exzellenz in maßlosem Erstaunen . „Jetzt — mitten im
Winter ?"

„Es läßt sich nicht ändern, " erklärte der General mit
einer Bestimmtheit , welche seine Angehörigen kannten . „Ich
glaube , der Schlag würde mich treffen, wenn ich nur noch
einen einzigen Tag inmitten dieser jämmerlichen Lügengesell¬
schaft zubringen sollte. Packt die Koffer, sage ich Euch ! Ich
lechze darnach , die ehrlich dummen Gesichter unserer Bauern
wiederznsehen!"

Fassungslos war die Generalin in einen Sessel gesunken.
„Nein , es ist nicht möglich! — Was , um Gotteswillen,

ist denn geschehen?"
„O, nichts von besonderer Bedeutung ! Zwei kleine Ueber-

raschungen , von denen Ihr die eine schon heute aus den
Zeitungen erfahren könnt, während die andere erst in einigen
Tagen zum Behagen unserer guten Freunde bekannt werden
wird . Lothar hat sich mit einer Thcaterprinzesstn verlobt —"

„Mit Marie ?" fiel ihn: Cilly fast jubelnd ins Wort , und
selbst der streng verweisende Blick ihres Vaters scheuchte das
freudige Aufleuchten nicht von ihrem Gesicht: „O, es kann
ja keine andere sein als Marie !"

„Lothar hat sich mit einer Theaterprinzessin verlobt,"
wiederholte der General mit vermehrtem Nachdruck, „und er
hat es für angemeffe.: gehalten, mich diese hübsche Neuigkeit
zuerst aus den Spalten eines Klatschblattes erfahren zu lassen.
Zum anderen : man hat mir den Abschied gegeben!"

„Den Abschied?" Die beiden Damen riefen es wie aus
einem Munde . Das war allerdings eine Neuigkeit, die ihnen
wie ein Märchen klingen mußte.

„Ja ! Wenn auch nicht gerade mittels blauen Brieses
wie. einem überschuldeten Leutnant . Aber es kommt im
Grunde auf eins heraus . Ich werde also aus Gesundheits¬
rücksichten um Enthebung von meinem Kommando bitten , der
amtsmüde Kriegsminister von Reckenstein wird mein Nach¬
folger werden, und auf dem Ministersessel wird unser ausge¬
zeichneter, trefflicher Freund Hainried Platz nehmen, der ehr¬
liche Mann , der an diesen Dingen natürlich so unschuldig ist

Rufen „Caillaux , der Mörder !" eine
statteten , und einer Gruppe von Soz -»--
zu einer argen Rauferei , bei der mehrere

einer
erheblich verletzt wurden.

Das «grüne Dokument ", oas «■
eine wichtige Rolle spielte, ist Gegenstand 11J
liehen Debatte , in die auch die deutsche RS «
Vorwurf , sie habe in der Marokko-Ass- M P
Schachergeschäfte versucht, hineingezogen_ ..
wiederholen nochmals kurz die Tatsache", Wj
„grüne Dokument gruppieren . Der ,-W
Latzarus hatte im Prozeß behauptet , , jjeit
mettes ßermorbuno beafinfttot . weil CaltMt
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weites Ermordung begünstigt , weil
des „grünen Dokumentes " , eines über ßjjjjj
Zuverlässigkeit und politische Ehrlichkeit a"S- M ,
den amtlichen Schriftstückes,^gekannt MielH.fi
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kument soll auch, wie der „Figaro soeben
Chiffredepesche des deutschen Botschafters -^ %
Regierung befunden haden : „Verhandln
Cambon und de Selves , Caillaux wird <y, -Ms!
Im jetzt verhandelten Prozeß aber lieh KllH".
gierung durch den Generalstabsanwalt J
geben , das grüne Dokument existiere g» . „gjäpV
notgedrungen aus der Prozeßverhandlung , M
mit hatte die Pariser Regierung den Fall ^ gj#
Weise geklärt , dessen Zusammenhang
für Fernstehende auch schleierhaft sein wuv
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Vom Lahnkanalschiff „Eduard
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Gesellschaft , Sitz Köln , das seit einige
s" die

rung sich bereit erklärte , mit einem Betrag^ .̂ P!'

^nyeuicyasr , rrocn, oas ieit ,: ,.z jp» h
befindliche Lahn -Motorversuchssckiff „Ed:
gekauft , vielmehr nur gepachtet . Als die

ftan der Lahnschiffahrts - Gesellschaft z"
sie diese Erklärung unter der Bedingung sigckr,: \ (u
Probeschiff , nachdem es ein halbes Jahr ^ iN
der Lahnschiffahrts -Gesellschaft gefahren t 'schiel

die Rhein - Seeschiffahrts - Gesellschjm M -cN
f 2

an
Nach Ablauf des Jahres desgeht das Schm
Besitz der Lahnschiffahrts - Gesellschaft " 'Ast$1
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vor das Eigentum an dem Schiffe zustehi-̂ ^
hat diese Bedingung gestellt , um durch^̂ ^ -tcÜ
Seeschiffahrts - Gesellschaft ein unparteiische
Wert des Schiffes zu erhalten . Dieser Pa ' § .
etwa l ‘/2 Jahren abgeschlossen worden . ~ t
voraussichtlich im kommenden Dezember
Seeschiffahrts -Gesellschaft in Erfüllung d
überlassen werden . findet̂ '

\ Ter 18. christlich-soziale Parteitag P
21 . September in Dillenburg statt . dch„

Handwerker als Beamte
meister bei der

Di - Laui°"' ch
fbaha #

tx  uis nenmie . - rr qvm 1
Eiscnbahnverwaltung ‘ fie^

Maschinenmeistern und Maschinisten ^ Mlichs-'
besondere Verfügung des Ministers der öffen
an die Königlichen Eisenbahndirektionen .

, daß nach der PrüfungSordnM 9. £ts

titfl. « ' M

... jf Je
und Prüfung zum Werkmeister auch
aufmerksam

Beamte des technischen Dienstes hrrangezag ^ ;
Sie brauchen eine Fachschule nicht befud)tW >,

rlernt y ' c- »>nur das vorgeschriebene Handwerk ^^^ r> ^
Persoualnachrichten werden zur Erlau ^ r«.
Beamtenklaffen angeführt:
Heizer, Werkführcr und Wagenmeister - « blüF
Beamten soll aber nicht auf biefe befcliv ^ a[cf)iundkönnen auch tüchtige Maschinenmestter .
gelassen werden . «faStff f  W.

Die Kaiserliche Antomobilklub'To"" -̂ ststi
Deutsche Kaiserliche Automobil -Klub verau ^
August seine diesjährige Tourenfahrt , d»«^
lich reizvolle Gegenden Deutschlands - ,
Fahrt teilnehmenden Wagen sind nach dck
in zwei verschiedene Kategorien eingd '̂ gö£ ,
teilweise erbeblicb von einander abwc:teilweise erheblich von einander nl” " ‘rfieibi |"'Ä
I , 1. Tag : Stuttgart , Breiten , Bruchsaü ^ ^ n,. ,̂ ^
stadt , Kostheim (Mainbrücke )^ Höchst,
Esch, Limburg , Montabaur , Coblenz
Alf , Wittlich , Kyllburg , Prüm , Köln
Köln a . Rhein , 'Bensberg , Overath.

wie ein Bologneser ."
„Ist es möglich? - Ist es JGeneral :« . »Und nun sollen wir nicht. . . „Und nun sollen" wir

das Diner bei den: österreichischen ®?.L eIn ck;
„Nein ! Wir werden mit engl'M»

schwinden, wie es gefallenen Größen h v» .
der Teilnahme unserer lieben Freunde "
licheu Erkundigungen nach dem Stano
Gesundheit ." _ . . das

Ihre Exzellenz ergab sich seufzend t« , he»̂
„Dann muß ich wenigstens die Kow ^ hddr .„ ^ uuu muß icy wemgpenv «!>

Hagenow vorausschicken. Wir könnest u m
am Tische des Oberverwalters beköstigê ^ ga«̂Lycye oes ^ >ververwa :rers oecv,

„Entscheide diese wichtige Angelegen.’g5en cl‘l: fü1'.p
essen, meine Liebe," erwiderte dH ^ jone'j

Spott , „ich werde unterdessen die D:-j iw.
lediguug der laufenden Dienstgeschäfte
treffen. Wenn Engelbert kommt, so H ',
sprechen wünsche. Und sorgt mir vor »
nicht irgend welcher Hindernisse wegen ^
braucht . Ich habe einen Ekel vor alle: ,
gibt !" ^ ^ -e d'H,

„Mein armes , armes Kind !" klag
weinend , als sie mit Cilly allein war . sstzsteH
ließ sich so lustig für Dich an . Wieviet ^
mitmachen können und wiebiel ausgezH >̂  p ji
jetzt sollst Du auf das Land ! — Es st
samkeit !" n'v J

Cilly aber lachte fröhlich auf und ^
Betrübten , soweit es bei dem Umfange ^ p'

„Nein , es ist reizend, Mama, ^e
freue mich darauf wie ein Kind ! Das^^ soüe^
daß Marie und Lothar ein Paar w^ „Agl

ei>.

mich rein auf den 5topf stellen vor - c0ciU ii"
Berg' --'-ÄH
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111,8 der Buderus 'schen Eisenwerke, Wetzlar.

Hfon*****®^ den OberlahnKreis.
»erhvtlU ^orlahnkreis (nachstehend der Kreis

£ «'»̂ Säbefrhr, « utcl& ben  Kreisausschuß auf Grund
>e» ift|’^ubeJ5f^ e§ uom  30 . Dezember 1913 einerseits
Um „ T n Eisenwerken in Wetzlar(nachstehend

'a : f eten durch ihren Vorstand andererseits,

bs vom 30 . Dezember 1913 einerseits

> ^ 04̂ Oi r vuiuj iijvv ' ii •0Uv | imiu mlut .vvv11 -hü f

st 6 t tUn3 elektrischer Arbeit im Oberlahn-
. stehende Vertrag geschlossen.

der Anlagen , Baubeginn und

p
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der B . E . im Oberlahn-
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"!k!e: sich
’HC lll> ip[h° 0lr ^e.ln  Bersorgungsgebiet der Main-

^ ^eise durch folgende Grenzlinien:
I « ««, d' " " ach Norden:
Nte,ii Gemarkung Münster,

r. Getier“ öer  Gemarkung Münster bis Gemarkung
«ttnbeV- .
, i» berl? e äur Westecke der Gemarkung Aumenau
^rdchxsj
- 0011  Eeinarkung Aumenau bis zur

n, uinenau -Falkenbach,
^ "Kuli,,. '^ nau -Falkenbach bis zur Grenze der Ge-
?d- 2 « Falkenbach.

^ ^ grenze von Gemarkung Falkenbach,
P ftidgtx,,. ' ° Und Nordgrenze von Wirbelau,

>arku ? °L ' Mrschhofen.
l* ^teiurL; -ut)ur 9 bleibt vorläufig neutral.

?> ■ burrff sich fort nördlich von Weilburg
iö>^ ^ eUer§ °lC f ^ bst bis an die Grenze der

s» Gemarkung Selters bis zur Ecke ca.
tz; chlurch der Höhe 271,6 südlich von Selters
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„„ 'elter§ lUXe"ach der Höhe 263 , ca. 750 m ost-süd-
?Ajch ' °« dort gradlinig zur Kreisgrenze in der

u Kammerberg.
£(( erbauen im Oberlahnkreise folgende

" ' " »»!« nach:
Philippstein

den>v; Irnsthausen
Aing Ernsthausen

Weilmünster
Laubuseschbach
Langhecke
Aumenau
Falkenbach
Gräveneck
Freienfels

^chleit» Ernsthausen
ugen Gräveneck -Grube Georg Josef , und

Freienfels -Eubach -Grube Heide-

l!L

^ Grube Buderus.
K »i^ berî "^ Pflichten sich, die nachstehenden Ge

Kti svM^ 'Käeises mit elektrischer Arbeit für Licht
'Ai,?'» 3u . 9e Zwecke unter den in diesem Vertrag

» 'st ft îefjgn|Ungen in den ersten drei Jahren nach
^X ^ Ndr« „ Satzes zu versorgen , sofern zwischen

^ % ,!n9§öcvtrben  B . E . bis zum 1. Oktober 1914
Llbs,.?chf (Gemeindeverträge ) nach anliegendem

- ;,n E. l. n\  gekommen sind.
!l aUfX; ^ ben den Ausbau der nachbenannten

drei Jahre 1914 —" «en.
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-1916 möglichst gleich-
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1- Philippstein,
2- Bermbach,
3. Laimbach,

Ernsthausen,
b. Edelsberg,
3- Eubach,
"i. Essershausen,
3- Freienfels,
3- Gräveneck,

10, Wirbelau,
H - Falkenbach,
12. Aumenau,
13. Ahausen,
14- Drommershausen.
15- Langhecke,
10. Wolfenhausen,
11- Laubuseschbach,
10. Rohnstadt,
13. Weilmünster,
20. Lützendorf.

• Hnö verpflichtet , auch mit den übrigen
atw «>e innerhalb ihres Versorgungsgebietes

"0ge (Gemeindeverträge ) abzuschließen,
isFhARr ^ s oder ein nach Ermessen der B . E.

d>> St, -n " " " f die Dauer von 10 Jahren fü
itikl v *Syi ®°n 1 s ' ouahme einschließlich der Straßen
'*  der zusätzl - .

tz. 'd öjJp dhlpannungslei
iT 'ä* cin-

und
70 / SX ^ ei» m ® % den Beginn des Ausbaues der ei

\V ' 2 gü daß von Gruppe 1 mindestens 10 u:
«e -A fna9 mit k ^ bmeinden den obengenannten Ge-
Jtf ! ®- abgeschlossen, die übrigen in
' Gemeinden das Durchleitungsrecht

/i 'V V jiiv"1i>iiq  vllnn}ungen des vorliegenden Vertrags
^Urchs°u itn § 1 des Gemeindevertrags fesl-

' " sivs ^" 9. erforderlichen Rechte betreffend

1/
«H ' 'Ml  Pau der Leitungen und sonstigen
'' ^»."d C£rf GUr dshördlichcu und privaten Geneh-

' "Ngxst»" dnisse so rechtzeitig erteilt werden^ bllVrfirtofif » morSon frtmi

(/ v 'it !'lMe fist̂ 'deeigentums erteilt haben, und daß
den B - - - .

beh
'' i ' 0 .
durchgeführt werden kann.

Sollten die B . E . durch höhere Gewalt oder durch
späteres Zustandekommen der mit den Gemeinden abzu¬
schließenden Verträge verhindert sein, den Bau zu beginnen
und fortzuführen , so verschieben sich die entsprechenden
Termine um die Tauer der Verhinderung.

8 2. Wegebenutzungsrecht.
Der Kreis räumt den B . E . innerhalb ihres Ver¬

sorgungsgebietes unter Wahrung etwa bestehender Rechte
Dritter das ausschließliche Recht ein , alle dem Kreis zur
Zeit und später gehörenden öffentlichen Wege , Brücken
und Plätze , soweit auf ihnen genügend Raum vorhanden
ist, zur Aufstellung von Leitungsträgern (Holz- und Eisen¬
masten ) nebst erforderlichen Verankerungen und Trans¬
formatorstationen , sowie zur Verlegung von oberirdischen
und unterirdischen elektrischen Leitungen unentgeltlich zri
benutzen . Dieses Recht bezieht sich sowohl auf Leitungen
die zur Versorgung der zum Oberlahnkreise gehörenden
Gemeinden dienen , ivie auch auf solche, die wegen des
Anschlusses von Stromabnehmern außerhalb des Oberlahn¬
kreises durch das Gebiet des letzteren geführt werden.

Die B . E . haben vor Beginn des Baues und vor
späteren wesentlichen Erweiterungen oder Aenderungen
vollständige und übersichtliche Pläne über die Leitungs-
anlagcn , Transformatorstationen , Ortsnetze einschl. der
zugehörigen Bauwerke dein Landrat vorziilegen . Dem
Landrat steht das Recht zu, innerhalb 6 Wochen nach Vor¬
lage der Pläne Einspruch zu erheben . Bei Meinungsver¬
schiedenheiten entscheidet das Schiedsgericht.

Wachsen Bäume , die bei Errichtung der Anlagen
bereits auf Grundstücken des Kreises stehen , in die Lei¬
tungen hinein , so ist es den B . E . gestattet , auf ihre
Kosten die Zweige dieser Bäume soweit zu entfernen,
als es die Betriebssicherheit der Leitungsanlagen erfordert.
Wird dadurch der Wert der Bäume wesentlich vermindert,
so haben die B . E . entsprechenden Schadenersatz zu leiste».
Bei Streitigkeiten hierüber entscheidet der Landrat endgültig.

Insoweit für die Errichtung der elektrischen 2lnlagen
der B . E . das Grundeigeictum von Staats - , Provinzial - ,
Bezirks - oder Gemeindebehörden , sowie von Privaten be¬
nutzt werden soll , haben die B . E . die Genehmigung der
Eigentümer selbst einzuholen . Der Kreis wird die B . E.
hierbei mit seinem ganzen Einfluß unterstützen und einen
Antrag der B . E . um Erteilung des Enteignungsrechtes
befürworten.

tz3. Ausschlietzliches Recht.
Während der Dauer dieses Vertrages ivird die Kreis¬

verwaltung niemandem außer den B . E . ihre Zustimmung
zum Abschluß von Verträgen über die Lieferung elektrischer
Arbeit mit Gemeinden des Kreises geben , welche im „Ver¬
sorgungsgebiet " der B . E . liegen.

Während der Dauer dieses Vertrages darf die Kreis¬
verwaltung , soweit dies die bestehendeir oder künftigen
gesetzlichen Bestimmungen zulassen , ohne Zustimmung der
B . E . weder einem dritten die Inanspruchnahme von Kreis-
wegen oder sonstigem dem Kreise gehörigen Eigentum ge¬
statten für Anlagen , die zur Lieferung und Verteilung
von elektrischer Arbeit innerhalb eines von den B . E . mit
elektrischer Energie versorgten Gemeindegebiets dienen,
noch selbst solche Anlagen mittelbar oder unmittelbar
errichten oder betreiben.

Der Kreis ist berechtigt , nach Ablauf des 38 . Vertrags¬
jahres sülche Anlagen selbst zu errichten oder Dritten zu
genehmigen , darf sie aber vor Ablauf des 40 . Vertrags¬
jahres nicht betreiben oder betreiben lassen.

Die Errichtung elektrischer Bahnen fällt nicht unter die
Bestimmungen des Vertrages . Vielmehr behält sich der
Kreis das Recht vor , elektrische Bahnen samt den hierzu
erforderlichen Leitungsanlagen entweder selbst oder durch
Dritte ausführen und betreiben zu lassen , einschl. der
Lieferung von Licht und Kraft für die zu den Bahnen
gehörigen Anlagen und Einrichtungen . Ferner kann der
Kreis genehmigen , daß Dritte die Kreiswege benutzen , um
selbst erzeugte elektrische Arbeit behufs eigenen Verbrauches
im eigenen Haushalt oder Betrieb nach ihren eigenen
anderwärts belegcnen Grundstücken oder nach Kreisen , welche
von den B . E . nicht versorgt werden zu leiten.

8 4. Kommunaler Kredit.
Der Kreis stellt den B . E . für die Erbaurmg aller

Anlagen , welche der Versorgung von Gemeinden und
Großabnehmern des Oberlahnkrcises dienen , also Hoch¬
spannungsleitungen , Transformatorstationen und Ortsnetze
nebst Hausanschlüssen und Zählern von der Hauptleitung
der B . E . ab , soweit sie nach Abschluß des Vertrages zur
Ausführung gebracht werden , eine Summe bis zur Höhe
von Mk . 600000 .— zu nachstehenden Bedingungen zur
Verfügung:

Die B . E . haben das Anleihekapital in seiner je¬
weiligen Höhe mit 5°/0 zu verzinsen . Die Amortisation
hat in Gemäßheit des diesem Vertrage als Anlage bei¬
gefügten Tilgungsplanes der Landesversicherungsanstalt,
die zum integrierenden Bestandteil dieses Vertrages gemacht
wird , zu erfolgen.

Bezüglich der vertragsgemäßen Verwendung der an¬
geliehenen Gelder unterwerfen sich die B . E . der Kontrolle
des Kreisausschusses in Geniäßheit des § 11 (Abs. 1) bezw.
§ 12 (Punkt b , letzter Satz ) dieses Vertrages.

Außerdem verpflichten sich die B . E . vor Ausführung
der einzelnen Leitungsstrecken oder der für einen bestimmten
Zeitabschnitt vorgesehenen Bauarbeiten die Zeichnungen
und Kostenanschläge dem Kreisausschusse zur Genehmigung
vorzulegen . Die Prüfung dieser Unterlagen durch den Sach¬
verständigen des Krcisausschusses hat sich besonders auch
darauf zu erstrecken, ob die etwaige Mitbenutzung der
Leitungsstrecken usw . für Stromversorgung Buderus ' scher
Betriebe in den Kostenanschlägen angemessen bewertet i)t.

Zur Sicherung für die dem Kreise zustehende For¬
derung übertragen die B . E . das Eigentum der gesamten
von denßsangeliehenen Geldern erbauten Anlage an den
Kreis . Der Kreis nimmt diese Uebertragung an . Die zur

Eigentumsübcrtragung erforderliche Uebergabe wird geinäß
§ 930 B . G . B . dadurch ersetzt, daß zwischen dem Kreise
und den B . E . ein Leihvertrag geschlossen wird , nach
welchem die B . E . im Besitze der Anlagen bleiben und zu
deren Verwaltung und Nutzung ausschließlich berechtigt
sind.

Der Treuhänder der Buderus ' schen Eisenwerke muß
vor Inkrafttreten des Vertrages die Erklärung abgeben,
daß die Anlage für die auf den Buderus ' schen Eisenwerken
lastenden oder noch aufzunehmenden Hypotheken weder als
Bestandteil noch als Zubehörstück in Anspruch genommen
werden wird.

Diese Sicherheitsübereignung erfolgt unter der aus¬
lösenden Bedingung , daß mit der gänzlichen Tilgung der
Schuld das Eigentum ohne weiteres an die B . E . zurückfällt.

Solange die B . E . ihren Verpflichtungen aus diesem
Paragraphen Nachkommen, ist der Kreis nicht berechtigt,
sich Befriedigungen aus der ihn fiduziarisch übertragenen
Anlage zu verschaffen . Eine Verwertung der Anlage darf
erst erfolgen , wenn die B . E . mit zwei aufeinander folgenden
Zinszahlungen in Verzug gekommen sind. Es hat ihr eine
mindestens 4 Wochen vorher zu erfolgende Androhung
vorauszugehen . Die etwaige Verwertung ist einzustellen,
sobald die Forderung gedeckt ist ; Ueberschüsse sind an die
B . E . abzuführen.

8 5. Abgabe an der» Kreis-
Als Gegenleistung für die den B . E . seitens des

Kreises eingeräumten Rechte verpflichten sich die B . E . eine
Abgabe zu zahlen und zwar in Höhe von 11/2°/0 folgender
Sum  me:

Bruttostromeinnahmen in den Gemeinden rmd durch
andere Abnehnier , abziiglich der Rabatte und der Einnahmen
aus Zähler und Motorenmiete . Sonstige Nebeneinnahmen
im Kreise , sowie die Stromlicferung an die eigenen Be¬
triebe der B . E ., an die Mainkraftwerke A.-G . Höchst und
die Staatseisenbahnbetriebe sind abgabcfrei.

Die Abgabe ist jährlich jeweils 3 Monate nach Schluß
des Geschäftsjahres der B . E . zu zahlen.

Der Kreis hat das Recht behufs Feststellung dieser
Abgabe , die diesbezüglichen Bücher der B . E . und deren
Unterlagen durch Beauftragte einsehen zu lassen , und zwar
nach Erhalt der diesbezgl . Aufstellung der B . E . nach
vorheriger , rechtzeitiger schriftlicher Benachrichtigung.

8 6. Anschlutzverpflichtrrng der B . E.
Die B . E . verpflichten sich, auf Grund des anliegenden

Gcmeindevcrtrags und der anliegenden Bedingungen und
Tarife für die Lieferung elektrischer Arbeit besondere Ver¬
träge mit den in § 1 dieses Vertrags genannten Gemeinden
des Kreises abzuschließen.

Abänderungen des Gemeindevertrages bedürfen der
Genehmigung des Kreisausschusses.

Der anliegende Gemeindeoertrag und die anliegenden
Bedingungen und Tarife für die Lieferung elektrischer
Arbeit bilden Bestandteile dieses Vertrages , mit denen sich
der Kreis gleichzeitig mit Vollziehung dieses Vertrages
einverstanden erklärt.

Sollten Bestimmungen des Gemeindevertrages nebst
Bedingungen und Tarife für die Lieferung elektrischer Arbeit
solchen des Kreisvertrages widersprechen , so gelten im
Streitfälle die Bedingungen des Kreisvertrages.

Die B . E . verpflichten sich, innerhalb eines Monats
nach Abschluß dieses Vertrages auf der Kreiskommunal-
kasse in Weilburg in mündelsicheren Wertpapieren einen
Betrag von Mk. 10000 .— als Kaution zu hinterlegen.
Diese Kaution dient ausschließlich zur Sicherung der seitens
der B . E . im § 1 übernommenen Verpflichtungen und ver¬
fällt an den Oberlahnkreis , wenn die B . E . den Ausbau
der Ueberlandzentrale für den Anschluß der in 8 1 ge¬
nannten Gemeinden nicht vornehmen , trotzdem diese Ge¬
meinden zu den in 8 1 festgesetzten Terminen den Ge¬
meindevertrag mit den B . E . abgeschlossen haben . — Weitere
Entschädigungen , an wen auch immer , zu zahlen , sind die
B . E . nicht verpflichtet , falls der Ausbau der Ueberland¬
zentrale nicht zustande kommt . Die Kaution wird zurück-
gczahlt , sobald die B . E . ihren Verpflichtungen aus 8 1
vollständig nachgekommen sind.

Der Kreis soll berechtigt sein, diesen Vertrag mit 14°
tägiger Anzeigefrist aufzuheben , wenn die B . E . mit ihren
Verpflichtungen aus 8 1 jeweils länger als ein Jahr im
Rückstände bleiben . In diesem Falle stehen den B . E.
keinerlei Entschädigungsansprüche an den Kreis zu.

tz7. Unterstützung durch den Kreis.
Die Verivaltung des Kreises tvird die B . E . beim

Bau und Betriebe der Ueberlandzentrale nach Möglichkeit
und nach besten Kräften unterstützen und hierbei eine solche
Stellung einnehmen , als handle es sich um ein eigenes
Unternehmen des Kreises.

8 8. Betriebsbestimmungen
Die B . E . liefern die elektrische Arbeit in Form von

Drehstrom in der für die Gemeinden , deren Industrie , Ge¬
werbe und Lichtversorgung geeigneten Gebrauchsspannung
von etwa 120 Volt für Beleuchtung und etwa 208 Volt
für Kraftzwccke.

Die B . E . verpflichten sich, ihre Anlage dauernd in
gutem betriebsfähigen Zustand zu erhalten und anstandslos
mit möglichst gleichblcibender Spannung zu betreiben , sowie
den Betrieb nicht ohne Genehmigung des Kreises cinzustellen,
es sei denn , daß der Betrieb von Reichs - , Staats - oder
anderen Behörden untersagt wird und daß die gegen ein
solches Verbot gesetzlich zulässigen Mittel erfolglos bleiben.

Die Stromlieferung hat zu jeder Tages - und Nachtzeit
zu erfolgen . Den B . E . steht jedoch das Recht zu, zum
Zwecke der Unterhaltung und Revision ihrer Anlagen an
Sonn - und gesetzlichen Festtagen den Betrieb in der Zeit
der Tageshelligkeit und werktags von 12 bis 2 Uhr mittags
ganz oder teilweise einzustellen , jedoch nach Möglichkeit nur
nach einer spätestens 48 Stunden vorher an die Ortsoor-

; stände erfolgten Anzeige.



Sollten die B . E . in der Erzeugung der elektrischen
Arbeit oder in der Fortleitung derselben zu den Abnehmern
zeitweise durch höhere Gewalt verhindert sein, z. B . durch
Feuersbrunst , Hochwasser , Eisgang , Naturereignisse , Krieg,
Streik oder anderen Ursachen , deren Verhinderung nicht in
ihrer Macht liegt , wozu auch Maschinen - und Leitungs-
brüche gehören , so hört die Verpflichtung zur Stromlieferung
so lange auf , bis die Störungen und ihre Folgen beseitigt
sind , ohne daß die Abnehmer oder der Kreis bezw. die
Genieinden in solchen Fällen irgend welche Ansprüche geltend
zu machen berechtigt sind . Dagegen besteht auch für den
Kreis bezw. die Gemeinden in diesen Fällen , soweit die
Behinderung ununterbrochen länger als 2 Wochen dauert,
keine Verpflichtung , die nach 8 1 Punkt 6 dieses Vertrages
und nach § 4 des Gemeindevertrages garantierten Mindest¬
einnahmen für diese Zeit zu zahlen.

Bei Eintritt irgend welcher Störungen sind die B . E.
gehalten , mit allen Mitteln dafür zu sorgen , daß jene un¬
verzüglich beseitigt werden . Erfolgen die hierzu nötigen
Schritte trotz vorausgegangener Mahnung nicht in ange¬
messener Frist , so ist der Kreis berechtigt , die erforder¬
lichen Maßnahmen auf _Kosten der B . E . entweder selbst
zu tresten oder durch dritte Personen ausführen zu lassen,
Außerdem haben in diesem Falle die B . E . für jeden Tag
der verschuldeten Verzögerung in der Beseitigung der ein¬
getretenen Stromunterbrechung von größerer örtlicher Aus¬
dehnung eine Konventionalstrafe von Mk . 20 .— bis Mit.
100 .— , je nach der Ausdehnung der Stromunterbrechung,
an die Kreiskommunalkasse in Weilburg zu zahlen unter
Ausschluß aller anderen Ansprüche der Beteiligten , es sei
denn , daß durch Sonderverträge zwischen den B . E . und
einzelnen Abnehmern besondere Ansprüche begründet sind.
Die jeweilige Höhe der Konventionalstrafe (Mk. 20 .— bis
Mk . 100 .—) bestimmt der Landrat des Oberlahnkreises
endgültig.

Wenn durch Störungen im Betrieb oder in den Lei¬
tungen , durch Erweiterungen im Werke oder im Leitungs¬
netze, durch Ausführung von neuen Anschlüssen oder durch
notwendige Messungen vorübergehende Unterbrechungen in
der Stromlieferung eintreten , so sind die B . E . während
dieser Zeit von ihren Verpflichtungen entbunden , lieber
Betriebsstörungen , die sich im voraus übersehen lassen , z.
B . durch neue Anschlüsse, haben die B . E . die betroffenen
Abnehmer mindestens 48 Stunden vorher zu benachrichtigen.

ie B . E . weiden jedoch mit allen Mitteln dafür sorgen,
daß der ordnungsmäßige Betrieb sobald als möglich wieder
ausgenommen wird . Die Abstellung des Stromes darf je¬
doch in diesen Fällen nicht in die Abendstunden fallen.
Irgend welche Ansprüche wegen Nichtlieferung des Stromes
können , außer einer etwa vom Kreise verhängten Kon¬
ventionalstrafe von niemand gestellt werden , es sei denn,
dal ; durch Sonder -Verträge zwischen den B . E . und den
Abnehmern besondere Ansprüche begründet sind.

Eine Regreßpflicht des Kreises gegenüber den Stroin-
abnehmern und den B . E . ist ausgeschlossen.

8 9 . Auöführungsbestimmungett.
Die B . E . bauen und unterhalten auf ihre Kosten

die für den Anschluß der in § 1 genannten Gerneinden
notwendigen Leitungsanlagen und zwar:

1. die H o chsp a » n u n g s l e i t rrn gen,
2. „ Tr an sf o rm a to r en sta tio n e n,
3 . „ Ortsverteilungsnetze  einschl . der Stra¬

ßenbeleuchtungen , Hausanschlüsse (d. i . die
Verbindungsleitung zwischen der Straßen¬
leitung uird der Hauptsicherung auf dem
Grundstück des Abnehmers einschl. letzterer)
und Zähler.

lieber die Herstellung der Leitungsanlagen wird fol¬
gendes vereinbart:

a)  Alle ganz oder teilweise bebauten Straßen und Plätze
erhalten auf Verlangen der Gemeinden Verteilungsleitungen
bis zri der letzten Straßerrlampe ; darüber hinaus bis zu
200 m Entfernung , wenn für je 100 m Straßenlänge
mindestens 3 Lampen angeschlossen werden . Bei größeren
Entfernungen muß der Anschluß erfolgen , wenn für min*
bestens 3 Jahre für die Zahlung einer jährlichen Brutto¬
einnahme aus Stromverbrauch und Zählermiete von 20 ‘/0
der für die Zuleitung aufgeivendeten Anlagekosten garantiert
wird.

b ) Tie Stromlieferung an einen Verbraucher kann nach
Anhörung des , Landrats versagt werden , wenn die Be¬
nutzung des Eigentums dieser Person zur Erbauung und
Unterhaltung der elektrischen Anlagen auch bei angebotener
angemessener Entschädigung nicht zugegeben wurde.

Die Höhe der Entschädigung setzt ein vom Landrat
des Kreises zu ernennender unparteiischer Sachverständiger
fest. Die Kosten des Abschätzungsverfahrens tragen die B . E.

Der Anschluß muß unter Voraussetzung der Beding¬
ungen des Absatzes a dieses Paragraphen erst dann erfolgen,
wenn der Verbraucher die durch seinen unbegründeten
Widerstand hervorgerufenen Mehrkosten den B . E . er¬
stattet hat.

c)  Die jeweils neuesten Vorschriften des Verbands Dcntschcr
Elektrotechniker müssen bei der Errichtung der ersten Anlage
und jeweilig bei künftigen Neubauten befolgt werden.
Der Kra § wird Erschwerungen derselben nicht auferlegen.

6) Die Anlagen werden in allen Teilen so hergestellt
und unterhalten , wie dies der öffentliche Verkehr , die
öffentliche Sicherheit und eine ordnungsmäßige regelmäßige
Stromlieferung erfordern . Der Vogelschutz ist angemessen
zu berücksichtigen. Bei den Leitungsanlagen wird nach
Möglichkeit das Ringleitungsspstem durchgeführt werden.

Die B . E . haben die für ihre Arbeiten in Anspruch
genoinmenen Straßen , Plätze und Grundstücke nach Be¬
endigung der Arbeiten auf ihre Kosten sofort wieder instand
zu setzen. Bei Verzögerung oder nicht ordnungsmäßiger
Ausführung der Arbeiten ist der Kreis berechtigt , dieselben
auf Kosten der B . E . vornehmen zu lassen.

e)  Etwaige , durch die Anlagen des Werkes herbei¬
geführte erhöhte Unterhaltungskosten an Straßen und Plätzen
sind auf Erfordern der zuständigen Behörde von den B.
E . zu tragen.

f)  Die B . E. haften für alle Schäden, die infolge der
von ihrem Unternehmern oder Angestellten ausgeführten

! Arbeiten oder Einrichtungen entstehen , gemäß den aesetz-
- lichen Bestimmungen.
! , g ) Die Ausführung der Hausinstallationen einschl. Lie¬

ferung , Anschluß und Aufstellung von Motoren und sonstigen
Verbrauchsapparaten ist dem freien Wettbewerb überlassen,
darf indessen nur durch Fachleute erfolgen , ivelche vom
Kreisausschuß nach Anhörung der B . E . für diese Arbeit
zugelassen sind. Die B . E . haben sich innerhalb 4 Wochen
über die Zulassung eines Antragstellers nach schriftlicher
Aufforderung durch den Kreisausschuß zu äußern , anderen¬
falls das Einspruchsrecht der B . E . erlischt.

Die Zulassung muß auf schriftlichen Antrag aber in
jederzeit widerruflicher Weise an Installateure erteilt
werden , welche:

1. Den Nachweis erbringen , daß sie die erforderlichen
Vorkenntnisse und praktischen Erfahrungen besitzen und
bereits elektrische Installationen für Licht und Kraft ans¬
geführt haben.

2. Eine Kaution von Mk . 100 .— zur Sicherstellung
für alle durch die in Betracht kommenden Vorschriften be¬
gründeten Verpflichtungen bei der Kreiskomnmnalkasse
hinterlegen , welche Kaution in einem Sparkassenbuch der
Kreissparkasse des Oberlahnkreises bestehen kann.

3. Die für die Ausführung von Installationen er¬
last enen bezw. noch zu erlassenden Vorschriften anerkennen.
Diese Vorschriften müssen dem Kreisausschuß zur Geneh¬
migung vorgelegt werden und dürfen nicht bedingen , daß
nur Materialien von einer bestimmten Firma verwendet
werden müssen.

4 . Einmal zugelassenen Installateuren kann die er¬
teilte Befugnis von den B . E . nur in klebereinstimmung
mit dem Kreisausschuß entzogen werden.

Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet das Schieds¬
gericht.

^Die B . E . dürfen bei Stromlieferungs - oder An-
schaffungsverhändlungen nicht niedrigere Strompreise oder
sonstige Vergünstigungen gewähren für den Fall , daß der
Stromabnehmer die elektrische Anlage durch die B . E.
oder eine von ihr bezeichnete Firma bezieht oder aus¬
führen läßt . In : Uebertretungsfälle müssen die B . E . eine
Konventionalstrafe von 50 °/t, der Verkaufssumme der elek¬
trischen Anlage an die Gemeinde bezahlen.

8 10. Stromliöferungsbedingusrgen.
Die B . E . liefern die elektrische Arbeit in Gemäßheit

der beigehefteten Strom liefern ngsbedingun gen  und
Tarife.

Die in den Stromlieferungsbedingungen enthaltenen
Preise dürfen ohne Zustinunung des Kreisausschusses nicht
erhöht werden , unbeschadet der Bestimmungen , im vorletzten j
Absatz dieses Paragraphen.

Eine Herabsetzung  derselben steht den B . E . jeder - !
zeit zu, ebenso der Abschluß von Sonderabkommen mit i
Behörden und Privaten.

Sollten durch Einführung technischer Verbesserungen
bezw . Erfindungen , die sich anderweitig bewährt haben,
wesentliche Verbilligungen in der Erzeugung des Stromes
eintreten , ohne daß hierbei die Wirtschaftlichkeit des Unter¬
nehmens leidet , was gegebenenfalls von einer Sachver¬
ständigenkommission festzustellen ist, so müssen die Strom¬
preise , nachdem der Kreis dies schriftlich verlangt hat,
innerhalb angemessener , für die Durchführung der tech¬
nischen Verbesserungen notwendigen Zeit , entsprechend er¬
mäßigt ^werden . Tie Sachverstäudigeykommission soll aus drei
sachverständigen Mrtgliedern bestehen, von welchen jeder
Kontrahent eines und der Regierungspräsident in Wies¬
baden ^ den Obmann ernennt . Für die Sachverftändigen-
kominission sind die Bestiinmungen über Schiedsgerichte der
E . P . O . 10 . Buch maßgebend.

Sollte eine Elektrizitätssteuer irgend welcher Art ein¬
geführt werden , so sind die B . E . berechtigt , diese von
ihren Abnehmern zu erheben und auf die Rechnungsbeträge
den Abnehmern gegenüber aufzuschlagen.

Der Kreis erhält für den Stromverbrauch für Kreis¬
zwecke auf die Strompreise des Normaltarifes noch einen
Rabatt von 20 % .

8 IS» PrüfnngsreMt Des Kreises.
Der Kreis allein hat das Recht , technische Revisionen

der Anlagen der B . E . vornehmen zu lassen . Die B . E.
sind verpflichtet , den Beauftragten des Kreises Zutritt zu
allen teilen der Anlagen auf deren Gefahr jederzeit nach
vorhergehender , schriftlicher , rechtzeitiger Benachrichtigung
zu gestatten.

Die Kosten der baupolizeilichen Abnahme der Anlage,
welche vor Inbetriebsetzung stattzufinden hat , tragen die B . E.

8 12. Beginn und Ende des Vertrages.
Uebernahme der Anlagen durch den Kreis.

a) Der Vertrag beginnt mit dein Vertragsabschluß.
Das erste Vertragsjahr im Sinne der folgenden Bestimm-
ungen rechnet vom ersten Tage des dem Vertragsabschluß
folgenden Kalendervierteljahres.

b)  Mit den: Ablauf des fünfundzwanzigsten Vertrags¬
jahres und von da ab mit Ablauf eines jeden weiteren 5.
Vertragsjahres ist der Kreis berechtigt, die gesamten Leitungs¬
anlagen , Transformatorstationen der B . E . einschl. der
Hausanschlüsse und Zähler im Kreise zu übernehmen. Falls
noch andere Kreise von den B . E . mit elektrischer Arbeit
versehen werden , kann die Uebernahme auch gemeinschaft¬
lich mit allen oder einzelnen Kreisen erfolgen . Der Kreis
hat eine diesbezgl . Erklärung mindestens 2 Jahre vorher
mittelst eingeschriebenen Briefes den B . E . bekannt zu geben.

Der Uebernahmepreis wird in folgender Weise berechnet:
Die gemäß den Anlagebüchcm der B . E. festgestellten

ursprünglichen Anlagekosten der Leitungsanlagen und Trans¬
formatorstationen , einschl. der Hausanschlüsse und Zähler,
werden vermindert durch eine Abschreibung von jährlich
2 '/Wo auf den jeweiligen Restbetrag , der verbleibt , nach¬
dem von den ursprünglichen Anlagekosten die jeweilige
Summe der vorausgegangenen Abschreibungen abgezogen
worden ist.

Diese Abschreibungen betragen demzufolge:
Nach Ablauf des ersten Jahres nach Inbetriebsetzung j

der Anlagen:
2,5 von 100 — 2,500 , v. H.

«f. qnbetr^
nach Ablauf des zweiten Jahres naa/u

der Anlagen .Aff
2,5 von (100 — 2,5 — 97,5 ) ^ 7'
nach Ablauf des dritten Jahres nacho ;

der Anlagen _ ___
2,5 von (100 — 4,9375 = 95,0625) 53

u . s. w. aip
Bezüglich des Uebernahmcpreiscs vo»

folgendes vereinbart
Neuanlagen bezw. Erweiterungen , a 's pimr

turen und Erneuerungen , werden mit
zu den ursprünglichen Airlagekosten der " W
läge hinzugerechnet und von dem ihrer
folgenden Betriebsjahre ab in gleicher Wen fyi
abgeschrieben . , , fc

Der Kreis hat das Recht , durch em ^ 1# ^ i
eidigten oder sonst den B . E . genehmen ^ %
Einsicht in die diesbezüglichen Bücher der , M
Unterlagen nach vorheriger , schriftlicher, %\
sage zu nehmen . ?

c. Falls der Kreis erklärt , das Leitung^ ^ \
zu wollen , wird er mit den B . E . einen
vertrag bis zum Ablatif der vierzigjähngsi ' , „p?
abschließen , wobei eine Einigung über die uo>-i W
bedingungen zu erfolgen hat . Konrmt eine > grr
innerhalb 6 Monaten nach der oben erivay [# , ^
nicht zustande , so ivird für diesen Zwe« -löst  '
Kommission , für welche die Bestimmungen
maßgebend sind, gebildet . Die KominiW ! ^ &
noch offenen Vertragsbedingungen endgültig > ^
jedoch gehalten sein, dabei die Tarife ano r ,£ Jl(
zentralen ähnlichen oder gleichen Umfang? 0?
lichen und die StromverbrauchsverhältMffc hiihÄ
zentrale und deren Stromcrzcugungskojten t
berücksichtigen. ^ett%

Neuanlagen bezw. Erweiterungen an jj'
anlagen :c. irgend welcher Art dürfen
erwähnten Uebernahmeerklärung ohne ö .
Kreises nicht ausgeführt werden . r

Bei der Uebernahme der vorerwähnten ^0
Kreis verpflichtet , nur solche Abmachungen „
die sich aus die erworbene Anlage und die L;1'
durch diese beziehen und sofern diese ffff' Lggift L‘;
die Zeit bis zur Uebernahme der Anlage r M \f  v'
wenn dieselben mit Einwilligung des Kreis> | ^ >
gegangen worden sind . -:ghÄ I,?

d) Mit Ablauf des vierzigsten Vertrag Ja
der Vertrag ohne weiteres

e) Erwirbt der Kreis das Leitungsnetz . M
Vertrag , so behalten die B . E . innerhalb
Versorgungsgebietes die Berechtigung , ,
Durchleitung elektrischer Energie zu benutze'
von weiteren 25 Jahren nach Erwerb de» %
bezw. nach Erlöschen des Vertrags gegen An
jeden Jahres pränumerando an die Krc^
in Weilburg zu zahlende AnerkennungsgU " fi"
für jeden in Anspruch genommenen angeMW ,
Kreisweg . ' s ^js ^ ^

Erlischt der Vertrag , oh:ie daß der ^ lt(if
werbungsrecht ausgeübt hat , so sind die 0m 1
ihre Anlagen , welche sich auf Kreiseigent " '
nicht zur Ausübung des vorgenannten (§V)
nach Ermessen der Sachverständigen -Kommm̂ ^ xj„c^
4) gebraucht werden , innerhalb einer Früt z s^ '
auf ihre Kosten und Gefahr zu entfernenI HÄ
Straßen ruid Plätze ordnungsmäßig , gigd'1'
widrigenfalls die diesbezgl . Anlagen in da-
Kreises übergehen.

f ) Wenn der Kreis die elektrischen ^ Ä
sorgungsgebiet der Main -Kraftwerke „ist , ^
letztere Gesellschaft jedoch nicht in der -
pflichtung der Stromlieferung einzugeh^s-.ff^

i'ÜUtt, ' S J
E . zur Stromlieferung auch für dcejen
kreiscs verpflichtet . Macht der Kreis von
Verpflichtung der B . E . für ihn sich fW. ^ V
Gebrauch , so haben der Kreis und die a11®.f
scrung elektrischer Energie in die Leitmw
Teiles des Kreises einen Stromlieferung - ^
e dieses Paragraphen abzuschließen . Die cd o«J
richtungen , das sind die Verbinduiigslen ^
der B . E . geeignet erscheinenden

aigslen " v - v
Muuktc lhf f/
bä - ©ncr9fyy;. .. .„ cbrer- ' «# .

Uebergabestation selbst und eine oder ^
derlichen Transformatorenstationen,
seine Kosten . Hierzu gehören außerdem alle Kcu Jf
und sonstigen Einrichtungen , welche im sttz
gebiete der M . K. W . möglicherweise besl

8 13. MeistdegünstiflUNü' ^  >
Die B . E . verpflichten sich, die H (i,tie l,'L

tarifes herabzusetzen , wenn sie unter un " ' F
Verhältnissen in einem anderen Kreise d

8 14. UebertNagung ves wj
Die B . C . sind berechtigt , nach f/j

ausschusfes die ihnen aus diesen: ff ßi
Rechte und Pflichten an eine dritte ~ .t
oder juristische Person zu übertragen - ®Ä (iv
hiermit einverstanden erklären , wenn ^
pflichtet , die vertraglichen Abmachung^
wenn derselbe hierzu finanziell in der M I

Soferi : die B . E . die Anlage an m, \“
Konzern gehörige Gesellschaft verkaufen w" ghrig' ^
Oberlahnkreise in Gemeinschaft mit , soNÄ ^
Ueberlandzentrale versorgten Kreisen l j ^ n,
einzelnen und , falls diese sämtlich "f 'W
das ein für allemal geltende BorkauW B
ist berechtigt , seine Rechte und Pflicht fly
trage auf den Kommunalverband gllaln^
Wiesbaden oder auf die Provinz
einen sonst aus kommunalen Korp"
Jnteressenverband zu übertragen

8 15. SchiedsgertlV '̂ÄÖJICPS » *'»» , cl,
Alle zwischen den Vertragschk ^ v

Vertrages und der aus ihn: entstehend
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S en ®J«hBleiten werden unter Ausschluß des
durch ein Schiedsgericht von drei

v ^ Sck! Mehrheitsbeschluß entschieden.
^ >ei,(,x3, ^ bgericht soll in allen Fällen in der Weise
Ha ftnennt ‘3fl6 i cb)e Partei einen Schieds-
A Drill-» so ernannten Schiedsrichter wählen
Wge v°„" ^ Obmann . Die Schiedsri

iecf)nife!.n ^ °^V ^ ließenden unabhc
sein.

W ®«?*« ei„

i, s. 0 ®. Obmartn . Die Schiedsrichter sollen selb-
. ^ wen unabhängige Geschäfts-

°̂ sein. 0 ^ °er Rechtsverständige und achtbare Per-
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*.?> Teils ' bju !’ac^ schriftlicher Aufforderung des an-
'" ^ t binnen der Frist von 3 Wochen den

^ ^ nnen , so erfolgt die Ernennung durch
Jie Wenn sich die beiden Schiedsrichter
W-» -» .8 eines Obmanns nicht einigen , so soll der

l-i ? dn»

cvi '-u
"raßdent des Kgl . Landgerichts in Limburg - Lahn,

^ tetönlf* um  technische Fragen handelt , der Rell
i,f'Ul!>9 Hochschule in Charlotten bürg um Er-
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lehnt er das Ersuchen ab , so entscheidet
Üdî ischen ? ' " 6s - Präsidenten in Wiesbaden zu ziehende

zum Obmann von den Schiedsrichtern
en  Personen.

All? 2-0 Ausfertigung des Vertrags.
> ' '

U,9fe« Vertr
^bstttin ^^ " Vel und Kosten dieses in zwei Exemplaren

»fit.
rg. 3.

l'oge § werden durch die B . E . getragen.

Juli 1914 . Wetzlar , 28 . Juni 1914.

luß des Oberlahnkreises. Buderns'sche Eisenwerke.
l8i,chŝ ^ 6l . Landrat.Ueb -

GroebIe r.
er-

Teil
x. 1b er t,
| ePp.
Hth.et (.

hi. J

Stt ft’iv*og mit dem Oberlahnkrris.
'scheu ^
^ettvetp en! ^ bcrlahnkreis (nachstehend der Kreis ge-

srr NZbeschr, '!, den Kreisausschuß auf Grund des
« 00111 ^0 . Dezember 1913 einerseits und

N 3  ft . Jf e Aktiengesellschaft Höchst am Main, (nach-
'W^ ^ ers-m ' genannt ), vertreten durch ihren Vor-

4 ^ »tez 'vird vorbehaltlich der Zustimmung des
"E' ^ hnkrei? ^ Lieferung elektrischer Arbeit im

j}j b öer  nachstehende Vertrag geschlossen.

** >»0 t)eif Anlagen , Baubeginn und

scheid̂ svrgungsgebiet der M . K. W . im Ober-
i ' ch von dein Versorgungsgebiet der 53ii

r ’ieii; 11113̂ke im selben Kreise durch folgend!

Jnbctrichsetzung.

^i )t?0lb 9teme Cs ® eiUftvf'luu3 Münster,.c» ob der
der Gemarkung Münster bis Gemarkung

k Ab e ßi  .
• l'" C ^ Ur ^r Gemarkung Aumenau

s Gemarkung Aumenau bis zur
'O L ^ Talkenbach,

4b' 9 —fjatfenbot ^ bis zur Grenze der

4b AZestb^ Menze von Gemarkung Falkenbach,
(ü7®8reiiae ’ Un“ Nordgrenze von Wirbelau,

i SÖ Kirschhofen,
» bkre! llburg bleibt vorläufig neutral.
XtA , btn-rf. *' lcf)  f° rt  nördlich von Weilburg

. Seltexs Lahn selbst bis an die Grenze der

Ji. TestierGemarkung  Selters bis zur Ecke ea.
NtzzMe tz. ' iUöostllch derHöhe 271,6 südlich von Selters.

ikl i.^ Erlt° J xad> der Höhe 263 , ca . 0,75 Kilometer
1 dj A " »ördlim dort gradlinig zur Kreisgrenze

J  Aih^ te  M . ii ti- .° on  Kammerberg.
J  Ä Sk1! deZ jk/ y-  verpflichten sich, die nachstehenden
' ^ fer, f* unb f Anhnkreises mit elektrischer Arbeit für

I? Mn ^ ten V '- . ge  Zwecke unter den in diesen : Ver-
i? i>k,, "ß biefe l^ 9un 9 en  in den ersten drei Jahren
i > n / Ubei, 1 .Drages zu versorgen , sofern zwi-
>? ^ e>̂ Oktober i ? " Gemeinden und den M . K. W.
V >>»b '""4 cmr; 914  Zustimmungsverträge (Geineinde-
ilNeh ^ ie 5)i) Agenden : Muster zum Abschluß gekoin-
u, .^ e,» -ü. i. K' W . werden den Ausbau der nach-

M . K. W.

'"bSlichll' d' nden auf
®Ulü  verteilen:

die drei Jahre 1915 , 1916,

V " pe I

»'..L!- b°ch

C > e II

Runkel
Seelbach
Riedertiefenbach
Schupbach
Münster.

Mengerskirchen
Probbach
LöhnbergC %  ft (in , Asotjnocvg

»Äebi „, einben ' sT ‘ ^ " d verpflichtet , auch mit den
der ^.Kreises innerhalb ihres Versor-

nr die Zustiinmungsverträge
"^ ssen öuschließeu , wenn die Gemeinde oder

^ !S e ei' 6-1 von ui K - W . zahlungsfähiger Dritter
Z ° hven für eine jährliche Strom-

Xb 'gslen" Aula .! - der Straßenbeleuchtung von 15 «/-
> A >w ° " 8e>, u osten (das sind die Kosten der Hoch-

Tlx ' vansformatorenstationen und Orts-

^E ^ i»b̂ °ontib ^ Kirschhofen und Odersbach werden
usvli ^ Ssleitn « 0Eschlossen , wenn der Ring durch

^ 3en Löhnberg -Odersbach geschlossen

^ ct«ftefAr *̂ au fen  und Obershausen werden
0 W^vstn (i ^ ° 11en sobald die zwischen Dillhausen

' V; 7, " ^ " Gruben mit elektrischer Energie
0 «sorgt werden.

e ) Voraussetzung für den Beginn des Ausbaues der
einzelnen Linien ist , daß von Gruppe I nnndestens 9 und
von Gruppe II mindestens 5 Gemeinden den obengenannten
Gemeiirdevertrag mit den M . K. W . abgeschlossen , die
übrigen in Betracht kommenden Gemeinden das Durch¬
leitungsrecht auf Grund der Bestimmungen des vorlie¬
genden Vertrages unter Einräumung der in 8 1 des Ge-
meindevertrages festgesetzten zur Durchleitung erforderlichen
Rechte betreffs Benutzung des Gemeindeeigentums erteilt
haben , und daß endlich sämtliche für den Bau der Lei¬
tungen und sonstigen Anlagen erforderlichen behördlichen
und privaten Genehmigungen und Erlaubnisse so recht¬
zeitig erteilt werden , daß der Bau ungestört durchgeführt
werden kann.

Sollten die M . K. W . durch höhere Gewalt oder durch
späteres Zustandekommen der mit den Gemeinden abzu¬
schließenden Verträge verhindert sein , den Bau zu begin¬
nen und fortzuführen , so verschieben sich die entsprechen¬
den Termine um die Dauer der Verhinderung.

8 2. Wege -Benrrtzungsrecht.
Der Kreis räumt den M . K. W . innerhalb ihres Ver¬

sorgungsgebietes unter Wahrung etwa bestehender Rechte
Dritter das ausschließliche Recht ein , alle dem Kreise zur
Zeit und später gehörenden öffentlichen Wege , Brücken
und Plätze , soiveit auf ihnen genügend Raum vorhanden
ist , zur Aufstellung von Leitungsträgern nebst den erforder¬
lichen Verankerungen (Holz und Eisenmasten ) und Trans¬
formatorenstationen , sowie zur Verlegung von oberirdischen
oder unterirdischen elektrischen Leitungen unentgeltlich zu
benutzen . Dieses Recht bezieht sich sowohl auf Leitungen,
die zur Versorgung der zum Oberlahnkreise gehörenden
Gemeinden dienen , wie auch solche , die wegen des An¬
schlusses von Stromabnehmern außerhalb des Oberlahn¬
kreises durch das Gebiet des letzteren geführt werden.

Die M . K . W . haben vor Beginn des Baues und
vor späteren wesentlichen Erweiterungen oder Acnderungen
vollständige oder übersichtliche Pläne über die Leitungs¬
anlagen , Transformatorenstationen , Ortsnetze einschließlich
der zugehörigen Bauwerke dem Landrat vorzulegcn . Dem
Landrat steht das Recht zu , innerhalb 6 Wochen nach Vor¬
lage der Pläne Einspruch zu erheben . Bei Meinungs¬
verschiedenheiten entscheidet das Schiedsgericht.

Wachsen Bäume , die bei Errichtung der Anlagen be¬
reits auf Grundstücken des Kreises stehen , in die Leitungen
hinein , so ist es den M . K. W . gestattet , aus ihre Kosten
die Zweige dieser Bäume soweit zu entfernen , als es die
Betriebssicherheit der Leitungsanlagen erfordert . Wird
dadurch der Wert der Bäume wesentlich vermindert , so
haben die M . K . W . entsprechenden Schadenersatz zu
leisten . Bei Streitigkeiten hierüber entscheidet der Land¬
rat endgültig . .

Insoweit für die Errichtung der elektrischen Anlage
der M . K. W . das Grundeigentum von Staats - , Provin¬
zial - , Bezirks - oder Gemeinde - Behörden , sowie von Pri¬
vaten benutzt werden soll , haben die M . K. W . die Ge-
nehmigung der Eigentümer selbst einzuholen . Der Kreis
wird die M . K . W . hierbei mit seinem ganzen Einfluß
unterstützen und einen Antrag der M . K. W . um Ertei¬
lung des Enteignungsrechtes befürivorten.

8 3 . Slusschlietzliches Recht-
Während der Dauer dieses Vertrages wird die Kreis-

verwaltnng niemanden außer den M . K. W . ihre Zu-
stimmung zum Abschluß von Verträgen über die Lieferung
von elektrischer Arbeit mit Gemeinden des Kreises geben,
welche im Versorgungsgebiet der M . K . W . liegen . '

Während der Dauer dieses Vertrages darf die Kreis¬
verwaltung , soweit dies die bestehenden oder künftigen ge¬
setzlichen Bestimmungen zu lassen , ohne Zustimmung der
M . K. W . weder einen : Dritten die Inanspruchnahme von
Kreiswegen oder sonstigen dem Kreise gehörigen Eigentum
gestatten für Anlagen , die zur Lieferung und Verteilung
von elektrischer Arbeit innerhalb eines von den M . K. W.
mit elektrischer Energie versorgten Gemeindegebietes die¬
nen , noch selbst solche Anlagen mittelbar oder unmittelbar
errichten oder betreiben.

Der Kreis ist berechtigt , nach Ablauf des 38 . Ver¬
tragsjahres solche Anlagen selbst zu errichten oder Dritten
zu genehmigen , darf sie aber vor Ablauf des 40 . Vertrags¬
jahres nicht betreiben oder betreiben lassen.

Die Errichtung elektrischer Bahnen fällt nicht unter
die Bestimmung des Vertrages . Vielmehr behält sich der
Kreis das Recht vor , elektrische Bahnen , samt den hierzu
erforderlichen Leitungsanlagen entiveder selbst oder durch

! Dritte ausführen und betreiben zu lassen , einschließlich der
Lieferung von Licht und Kraft für die zu den Bahnen ge¬
hörigen Anlagen und Einrichtungen . Ferner kann der
Kreis genehmigen , daß Dritte die Kreisivege benutzen , un:
selbst erzeugte elektrische Arbeit behufs eigenen Verbrauches
im eigenen Haushalt oder Betrieb nach ihren eignen ander¬
wärts belegenen Grundstücken oder nach Kreisen , welche
von den M . K . W . nicht versorgt werden , zu leiten.

8 4 . Abgabe an den Kreis.
Als Gegenleistung für die den M . K . W . seitens des

Kreises eingeräumten Rechte verpflichten sich die M . K . W.
eine Abgabe zu zahlen und zwar in Höhe von V/^  Pro¬
zent folgender Summe : Bruttostromeinnahmen in den Ge¬
meinden und durch airdere Abnehmer , abzüglich der Ra¬
batte und der Einnahmen aus Zähler - und Motorenmiete.
Sonstige Nebeneinnahmen in : Kreise sowie die Stronrliefe-
rung an die eigenen Betriebe der M . K . W ., an die Bu-
derus ' schen Eisenwerke . Wetzlar , und die Staatscisenbahn-

j betriebe sind abgabefrei.
Die Abgabe ist jährlich jeweils 3 Monate nach Schluß

des Geschäftsjahres der M . K. W . zu zahlen.
Der Kreis hat das Recht , behufs Feststellung dieser

Abgabe , die diesbezüglichen Bücher der M . K . W . und
deren Unterlagen durch Beauftragte einsehen zu lassen
unnd zwar nach Erhalt der diesbezüglichen Aufstellung

j der M . K . W . nach vorheriger , rechtzeitiger , schriftlicher
- Benachrichtigung.

8 5. Anschlutzverpflichtung Ver M . K. W.
Die M . K. W . verpflichten sich, auf Grund des an-

! liegenden Gemeindevertrages und der anliegenden Beding-
> ungen und Tarife für die Lieferung von elektrischer Arbeit
l besondere Verträge mit den in § i dieses Vertrages , ge-
i nannten Gemeinden des Kreises abzuschließen.

Abänderungen des Gemeindevertrages bedürfen der
Genehmigung des Kreisausschusses.

Der anliegende Gemeindevertrag und die anliegenden
Bedingungen und Tarife für die Lieferung elektrischer Ar¬
beit bildei : Hauptbestandteile dieses Vertrages , init denen
sich der Kreis gleichzeitig mit Vollziehung dieses Vertrages
einverstanden erklärt.

Sollten Bestimmungen des Gemeindevertrages nebst
Bedingungen und Tarife für die Lieferung elektrischer Ar¬
beit solchen des Kreisvertrages widersprechen , so gelten in:
Streitfälle die Bedingungen des Kreisvertrages.

Die M . K. W . verpflichten sich, innerhalb eines Mo¬
nats nach Abschluß dieses Vertrages auf der Kreiskommu¬
nalkasse in Weilburg in mündelsicheren Wertpapieren einen
Betrag von 10 000 Mk . als Kaution zu hinterlegen . Diese
Kaution dient ausschließlich zur Sicherung der seitens der
M . K. W . in § 1 übernommenen Verpflichtungen und ver¬
fällt an den Oberlahnkreis , wenn die Ät . K . W . den Aus¬
bau der Ueberland - Centrale für den Anschluß der in § 1
genannten Gemeinden nicht vornehmen , trotzden : diese Ge¬
meinden zu den in § 1 festgesetzten Terminen den Ge¬
meindevertrag mit den M . K . W . abgeschlossen haben . —
Weitere Entschädigungen , an wen auch immer , zu zahlen
sind die M . K. W . nicht verpflichtet , falls der Ausbau
der Ueberland - Centrale nicht zustande kommt . — Die Kau¬
tion wird zurückgezahlt , sobald die M . K. W . ihren Ver¬
pflichtungen aus 8 1 vollständig nachgekommen sind.

Der Kreis soll berechtigt sein , diesen Vertrag mit 14-
tägiger Anzeigefrist aufzuheben , wenn die M . K. W . mit
ihren Verpflichtungen aus 8 I jeweils läirger als ein Jahr
im Rückstände bleiben . In diesen : Falle stehen den Bt.
K . W . keinerlei Entschädigungsansprüche an den Kreis zu.

8 6. Unterstützung durch den Kreis.
Die Verwaltung des Kreises wird die M . K. W . bei »:

Bau u >:d Betriebe der Ueberland - Centrale nach Möglich¬
keit und nach besten Kräften unterstiitzen und hierbei eine
solche Stellung einnehmen , als handle es sich um ein
eigenes Unternehmen des Kreises.

8 7. Betriebsbestimmungen.
Die M . K. W . liefern die elektrische Arbeit in Form

von Drehstrom in der für die Gemeinden , deren Industrie,
Gewerbe und Lichtversorgung geeigneten Gebrauchsspan¬
nung von etwa 120 Volt für Beleuchtung und etwa 208
Volt für Kraftzwecke.

Die M . K . W . verpflichten sich, ihre Anlage dauernd
in gutem betriebsfähigem Zustand zu erhalten und an¬
standslos mit möglichst gleichbleibender Spannung zu be¬
treiben , sowie den Betrieb nicht ohne Genehmigung des
Kreises einzustellen , es sei dein : , daß der Betrieb von Reichs - ,
Staats - oder anderen Behörden untersagt wird und daß
die gegen ei» solches Verbot gesetzlich zulässigen Mittel
erfolglos bleiben.

Die Stroinlieferung hat zu jeder Tages - und Nacht¬
zeit zu erfolgen . Den M . K. W . steht jedoch das Recht
zu , zum Zwecke der Unterhaltung und Revision ihrer An¬
lagen an Sonn - und gesetzlichen Festtagen den Betrieb in
der Zeit der Tageshelligkeit und werktags von 12 Uhr
mittags bis 2 Uhr nachmittags ganz oder teilweise einzu¬
stellen , jedoch nach Möglichkeit nur nach einer spätestens
48 Stunden vorher an die Ortsvorstände erfolgten Anzeige.

Sollten die M . K . W . in der Erzeugung der elek¬
trischen Arbeit oder in der Fortleitung derselben zu den
Abnehmern zeitweise durch höhere Gewalt verhindert sein,
z. B . durch Feuersbrunst , Hochwasser , Eisgang , Naturer¬
eignisse , Krieg , Streik oder durch andere Ursachen , deren
Verhinderung nicht in ihrer Macht liegt , wozu auch Ma¬
schinen - und Leitungsbrüche gehören , so hört die Verpflich¬
tung zur Stromlieferung so lange auf , bis die Störungen
und ihre Folgen beseitigt sind , ohne daß die Abnehmer
oder der Kreis bezw . die Gemeinden in solchen Fällen
irgendwelche Ansprüche geltend zu machen berechtigt sind.
Dagegen besteht auch für den Kreis bezw . für die Ge-
meinden in diesen Fällen , soiveit die Behinderung ununter¬
brochen länger als 2 Wochen dauert , keine Verpflichtui :g
die nach 8 i c dieses Vertrages und nach 8 4 des Ge¬
meindevertrages garantierten Mindesteinnahmen für diese
Zeit zu zahlen.

Bei Eiillritt irgend ivelcher Störungen sind die M.
K. W . gehalten , mit allen Mitteln dafür zu sorgeir , daß
jene unverzüglich beseitigt iverdem Erfolgen die hierzu
nötigen Schritte trotz vorausgegangener Mahnung nicht in
angemessener Frist , so ist der Kreis berechtigt , die erfor¬
derlichen Maßnahmen auf Kosten der M . K. W . entweder
selbst zu treffen oder durch dritte Personen ausführen zu
lassen . Außerdem haben in diesem Falle die M . K . W.
für jeden Tag der verschuldeten Verzögerung in der Be¬
seitigung der eingetretenen Stromunterbrechung von größe¬
rer örtlicher Ausdehnung eine Konventionalstrafe von Mk.
20 bis 100 , je nach der Ausdehnung der Stromunter¬
brechung , an die Kreiskommunalkasse in Weilburg zu zahlen,
unter Ausschluß aller anderen Ansprüche der Beteiligten;
es sei denn , daß durch Sonderverträge zivischen den M.
K . W . und einzelnen Abnehmern besondere Ansprüche be-
gründet sind . — Die jeweilige Höhe der Konventioiml-
strafe (Mk . 20 bis 100 ) bestimmt der Landrat des Ober¬
lahnkreises endgültig.

Wen >: durch Störungen im Betrieb oder in den Lei¬
tungen , durch Erweiterungen im Werke oder im Leitungs¬
netze , durch Ausführung von neuen Anschlüssen oder durch
notwendige Messungen vorübergehende llnterbrechungen in
der Stromlieferung eintreten , so sind die M . K . W . wäh¬
rend dieser Zeit von ihren Verpflichtungen entbunden,
lieber Betriebsstörungen , die sich im Voraus übersehen
lassen , z. B . durch neue Anschlüsse haben Jne M . K. W.
die betroffe >:en Abirehmer mindestens 48 Stunden vorher
zu benachrichtigen . Die M . K. W . werden jedoch mit
allen Mitteln dafür sorgen , daß der ordnungsmäßige Be¬
trieb sobald als möglich wieder ausgenommen wird . Die
Abstellung des Stromes darf jedoch in diesen Fällen nicht
in die Abendstunden fallen . Irgend welche Ansprüche
wegen Nichtlieferung des Stromes können , außer einer
etrva vom Kreise verhängten Konventionalstrafe von nie-
niand gestellt werden , es sei denn , daß durch Soirderver-
träge zwischen den M . K . W . und Abnehmern besondere
Ansprüche begründet sind.



Eine Regreßpflicht des Kreises gegenüber den Strom¬
abnehmern und den M . K. W . ist ausgeschlossen.

8 8. Ausführurigsbestimmungen.
Die M . K. W . bauen und unterhalten auf ihre Kosten

die für den Anschluß der in § 1 genannten Gemeinden
notwendigen Leitungsanlagen und zwar:

1. die Hochspannungsleitimgen,
2. die Transformatorenstationen,
3. die Ortsverteilungsnetze einschl. der Straßenbeleuch-

tungen , Hausanschlüsse (das ist die Verbindungsleitung
zwischen der Straßenleitung und der Hauptsicherung auf
dem Grundstück des Abnehmers einschließlich letzterer) und
Zähler.

lieber die Herstellung der Leitungsanlagen ivird fol¬
gendes vereinbart:

a) Alle ganz oder teilweise bebauten Straßen und
Plätze erhalten auf Verlangen der Gemeinden Verteilungs¬
leitungen bis zu der letzten Straßenlampe ; darüber hinaus
bis zu 200 Meter Entfernung , wenn für je 100 Meter
Straßenlänge mindestens 3 Lampen angeschlossen werden.
Bei größeren Entfernungen muß der Anschluß erfolgen,
wenn für mindestens 3 Jahre für die Zahlung einer jähr¬
lichen Bruttoeinnahme aus Stromverbrauch und Zähler¬
miete von 20 *’/() der für die Zuleitung aufgewendeten An¬
lagekosten garantiert wird.

b)  Die Stromlieferung an einen Verbraucher kann
nach Anhören des Landrats versagt werden , wenn die Be¬
nutzung des Eigentums dieser Personen zur Erbauung und
Unterhaltung der elektrischen Anlage auch bei angebotener
angemessener Entschädigung nicht zugegeben wurde.

Die Höhe der Entschädigung setzt ein von : Landrat
des Kreises zu ernennender unparteiischer Sachverständiger
fest. Die Kosten des Abschätzungsverfahrens tragen die
M . K. W.

Der Anschluß muß unter Voraussetzung der Bedin-
ungen des Absatzes (a) dieses Paragraphen erst dann er¬
folgen , wenn der Verbraucher die durch seinen unbegrün¬
deten Widerstand hervorgerufenen Mehrkosten den M . K.
W . erstattet hat.

c). Die jeweils neuesten Vorschriften des Verbandes
Deutscher Elektrotechniker müssen bei der Errichtung der
ersten Anlage und jeweilig bei künftigen Neubauten be¬
folgt werden . Der Kreis wird Erschwerungen derselben
nicht auferlegen.

6) Die Anlagen werden in allen Teilen so hergestellt
und unterhalten , wie dies der öffentliche Verkehr , die öffent¬
liche Sicherheit und eine ordnungsmäßige regelmäßige
Stromlieferung erfordern . Der Vogelschutz ist angemessen
zu berücksichtigen.

Bei den Leitungsanlagen wird nach Möglichkeit das
Ringleitungssystem durchgeführt werden.

Tie M . K. W . haben die für ihre Arbeiten in An¬
spruch genommenen Straßen , Plätze und Grundstücke nach
Beendigung der Arbeiten auf ihre Kosten sofort wieder in¬
standzusetzen. Bei Verzögerung oder nicht ordnungsmäßiger
Ausführung der Arbeiten ist der Kreis berechtigt , dieselben
auf Kosten der M . K. W . vornehmen zu lassen.

e) Etwaige , durch die Anlagen des Werkes herbeige¬
führte erhöhte Unterhaltungskosten an Straßen und Plätzen
sind auf Erfordern der zuständigen Behörde von den M.
K. W . zu tragen.

t) Die M . K. W . haften für alle Schäden , die in¬
folge der von ihren Unternehmern oder Angestellten aus¬
geführten Arbeiten oder Einrichtungen entstehen , gemäß
den gesetzlichen Bestimmungen.

g) Die Ausführung der Hausinstallationcn einschließ,
lich Lieferung , Anschluß und Aufstellung von Motoren
und sonstigen Verbrauchsapparaten ist dein freien Wett¬
bewerb überlaffen , darf indessen nur durch Fachleute er¬
folgen , welche vom Kreisausschuß nach Anhören der M.
K. W . für diese Arbeit zugelassen sind.

Die M . K. W . haben sich innerbalb 4 Wochen über
die Zulassung eines Antragstellers nach schriftlicher Auf¬
forderung durch den Kreisausschuß zu äußern , andernfalls
das Einspruchsrecht der M . K. W . erlischt.

Die Zulassung muß aus schriftlichen Antrag , aber in
jeder Zeit ividerruflicher Weise an Jirstallateure erteilt
werden , welche:

1. den Nachweis erbringen , daß sie die erforderlichen
Vorkenntnisse und praktischen Erfahrungen besitzen und be¬
reits elektrische Installationen für Licht und Kraft ausge¬
führt haben;

2. eine Kaution von Mk . 100 .— zur Sicherstellung
für alle durch die in Betracht konunenden Vorschriften be¬
gründeten Verpflichtungen bei der Kreiskommunalkasse hin¬
terlegen , welche Kaution in einem Sparkassenbuch der Kreis¬
sparkasse des Oberlahnkreises bestehen kann;

3 . die für die Ausführung von Installationen er¬
lassenen bezw. noch zu erlassenden Vorschriften anerkennen.
Diese Vorschriften müssen dem Kreisausschuß zur Geneh¬
migung vorgelegt werden und dürfen nicht bedingen , daß
nur Materialien von einer bestimmten Firma verwendet
werden müssen.

4 . Einmal zugelassenen Installateuren kann die er-
teitte Befugnis von den M . K. W . nur in Uebereinstim-
mung mit dem Krcisausschuß entzogen werden.

Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet das Schieds¬
gericht.

Die M . K. W . dürfen bei Stromlieferungs - oder An-
schasfungsverhandlungen nicht niedrigere Strompreise oder
sonstige Vergünstigungen gewähren für den Fall , daß der
Stromabnehmer die elektrische Anlage durch die M . K. W.
oder eine von ihr bezeichnete Firma bezieht, oder aus¬
führen läßt . Im Ucbertretungsfalle müssen die M . K. W.
eine Konventionalstrafe von 50 Prozent der Verkaufssumme
der elektrischen Anlage an die Gemeinde bezahlen.

8 9. Stromlieferungsbedingungen
Die M . K. W. liefern die elektrische Arbeit in Ge¬

mäßheit der beigehefteten Stromlieferungsbedingungen und
Tarife.

Die in den Stromlieferungsbedingungen enthaltenen
Preise dürfen ohne Zustimmung des Kreisausschusses nicht
erhöht werden, unbeschadet der Bestimmungen im vorletzten
Absatz dieses Paragraphen.

Eine Herabsetzung derselben steht den M . K. W . jeder¬
zeit zu, ebenso der Abschluß von Sonderabkommen mit
Behörden und Privaten . Sollte in einer der drei Städte
Frankfurt a . M ., Wiesbaden oder Mainz der zetzt gültige
Normaltarif für Licht und Kraftzwecke für den aus den
Eleltrizitätswerken dieser drei Städte gelieferten Strom
unter den nach diesem Vertrag für die Gemeinden des
Kreises maßgebenden Strompreis ermäßigt werden , so ist
auf Verlangen des Kreises eine gleiche Herabsetzung des
Normaltarifs seitens der M . K. W . zu bewilligen.

Sollten durch Einführung technischer Verbesserungen
bezw. Erfindungen , die sich anderweitig bewährt haben,
wesentliche Verbilligungen in der Erzeugung des Stromes
eintreten , ohne daß hierbei die Wirtschaftlichkeit des Unter¬
nehmens leidet , was gegebenenfalls von einer Sachver¬
ständigenkommission festzustellen ist, so müssen die Strom¬
preise , nachdem der Kreis dies schriftlich verlangt hat,
innerhalb angemessener , für die Durchführung der tech¬
nischen Verbesserungen nolivendigen Zeit , entsprechend er¬
mäßigt werden . Die Sachverständigenkommission soll aus
drei sachverständigen Mitgliedern bestehen, von welchen
jeder Kontrahent eines und der Regierungspräsident in
Wiesbaden den Obmann ernennt . Für die Sachverstän-
digenküimnission sind die Bestimmungen über Schiedsge¬
richte der C. P . O . 10 . Buch maßgebend.

Sollte eine Elektrizitätsstcucr irgend welcher Art ein¬
geführt werden , so sind die M . K. W . berechtigt , diese von
ihren Abnehmern zu erheben und auf die Rechnungsbe¬
träge den Abnehmern gegenüber aufzuschlagcn.

Der Kreis erhält für den Stromverbrauch für Kreis-
zwecke auf die Strompreise des Normaltarifs noch einen
Rabatt von 20 Prozent.

8 19. Prüfungsrecht des Kreises.
Der Kreis allein hat das Recht , technische Revisionen

der Anlagen der M . K. W . vornehmen zu lassen . Die
M . K. W . sind verpflichtet , den Beauftragten des Kreises
Zutritt zu allen Teilen der Anlagen auf deren Gefahr
jederzeit nach vorhergehender , schriftlicher, rechtzeitiger Be¬
nachrichtigung zu gestatten.

Die Kosten der baupolizeilichen Abnahme der Anlage,
welche vor Inbetriebsetzung stattzufinden hat , tragen die
M . K. W.

8 11. Beginn und Ende des Vertrages.
Uebernahme der Anlagen durch den Kreis.

a) Der Vertrag beginnt mit dem Vertragsabschluß.
Das erste Vertragsjahr im Sinne der folgenden Bestim¬
mungen rechnet vom 1. Tage des dem Vertragsabschluß
folgenden Kalendervierteljahres.

b ) Mit Ablauf des fünfundzwanzigsten Vertragsjahres
und von da ab mit Ablauf eines jeden weiteren 5. Ver¬
tragsjahres ist der Kreis berechtigt , die gesaintcn Leitungs¬
anlagen und Transformatorenstationen der M . K. W . ein¬
schließlich der Hausanschlüsse und Zähler im Kreise zu über¬
nehmen . Falls noch andere Kreise von den M . K. W.
mit elektrischer Arbeit versehen werden , kann die Ueber-
nahme auch gemeinschaftlich mit allen oder einzelnen Kreisen
erfolgen . Der Kreis hat eine diesbezügliche Erklärung
mindestens 2 Jahre vorher mittels eingeschriebenen Briefes
den M . K. W . bekannt zu geben.

Ter Uebernahmepreis wird in folgender Weise be¬
rechnet:

Die gemäß den Anlagebüchern der M . K. W . fest¬
gestellten ursprünglichen Anlagekosten der Leitungsanlagen
und Transformatorenstationen , einschließlich der Hausan¬
schlüsse und Zähler , werden vermindert durch eine Ab¬
schreibung von jährlich 2 1/2"/ (l auf den jeweiligen Restbe¬
trag , der verbleibt , nachdem von den ursprünglichen An¬
lagekosten die jeweilige Summe der vorausgegangenen
Abschreibungen abgezogen worden ist.

Diese Abschreibungen betragen dcinzufolge:
Nach Abtauf des ersten Jahres nach Inbetriebsetzung

der Anlagen
2,5 von 100 — 2,500
nach Ablauf des zweiten Jahres nach Inbetriebsetzung

der Anlagen
2,5 von (100 — 2,5 = 97,5 ) = 2,4375
nach Ablauf des dritten Jahres nach Inbetriebsetzung

der Anlagen
2,5 von (100 — 4,9375 = 95,0625 ) — 2,37656 usw.
Bezüglich des Uebernahmepreises von Zugängen wird

folgendes vereinbart:
Neuanlagen bezw. Erweiterungen , aber nicht Repa¬

raturen und Erneuerungen , werden mit ihren Anlagekollen
zu den ursprünglichen Anlagekostcn der vorhandenen An¬
lage hinzugerechnet und von dem ihrer Ingebrauchnahme
folgenden Betriebsjahre ab in gleicher Weise wie vor¬
stehend abgeschrieben.

Der Kreis hat das Recht , durch einen gerichtlich ver¬
eidigten , oder einen sonst den M . K. W . genehinen Sach¬
verständigen Einsicht in diesbezüglichen Bücher der M . K.
W . und deren Unterlagen nach vorheriger , schriftlicher recht¬
zeitiger Ansage zu nehmen.

e) Falls der Kreis erklärt , das Leitungsnetz über¬
nehmen zu wollen , wird er mit den M . K. W . einen
Stromlieferungsvertrag bis zum Ablauf der vierzigjährigen
Vertragsdauer abschließcn , wobei eine Einigung über die
übrigen Vertragsbedingungen zu erfolgen hat . Kommt
eine solche Einigung innerhalb 6 Monaten nach der oben
erwähnten Erklärung nicht zustande , so wird für diesen
Zweck eine besondere Kommission , für welche die Bestim¬
mungen in § 9, Abs. 4 maßgebend sind , gebildet . Die
Kommission setzt dann die noch offenen Vertragsbedingungen
endgültig fest. Sie soll jedoch gehalten sein, dabei die
Tarife anderer Ueberland -Eentralen ähnlichen oder gleichen
Umfangs sowie die örtlichen und die Stromverbrauchsver¬
hältnisse der Ueberland -Centrale und deren Stromerzeu¬
gungskosten gebührend zu berücksichtigen.

Neuanlagen bezw. Erweiterungen an den Leitungs¬
anlagen re. irgendwelcher Art dürfen nach der oben er¬
wähnten Uebernahmeerklärung ohne Zustimmung beS Krei¬
ses nicht ausgeführt werden.

Bei der Uebernahme der vorerwähnten Anlage ist der
Kreis verpflichtet , nur solche Abmachungen zu übernehmen,
die sich auf die erworbene Anlage und Stromlieferung
durch diese beziehen und sofern diese Abmachungen über
die Zeit bis zur Uebernahme der Anlagen hinausgehen,

Kreistnur wem : dieselben mit Einwilligung des
eingegangen worden sind . ^

d ) Mit Ablauf des vierzigsten Vertrags^
0
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der Vertrag ohne weiteres.
e) Erwirbt der Kreis das Leitungsnetz V

der Vertrag , so behalten die M. K. ® sie® ;
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wege zur Durchleitung elektrischer Energie z" Z y}*
die Dauer von weiteren 25 Jahren nach Erw . rf
tungsnetzes oder nach Erlöschen des '-$er 1 tK
eine ain 1. April jeden Jahres pränuwer
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Kreiskommunalkasse in Weilburg zu zahlendes
gebühr von Mk. 20 .— für jeden in Anspruch J
angefangenen Kilometer Kreisweg

Erlischt der Vertrag , ohne daß der ^Kreis ig,;

K

werbungsrecht ausgeübt hat, so sind die . £|lll,“- ,
pflichtet, ihre Anlagen, welche sich auf Krtt-' j* J»"
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finden und nicht zur Ausübung des vorgcna"H mp
lcitungsrechtes , nach Ermessen der SachverM &
Mission(§ 9, Abs. 4) gebraucht werden,
Frist von einem Jahr auf ihre Kosten und
fernen und die benutzten Straßen und Plätze vr ,,̂ »
wieder herzustellen , widrigenfalls die diesbcz
lageir in das Eigentum des Kreises übergehe - ^LJUUUIIl UU» 1 ■ iflt

f) Wenn der Kreis die elektrischen AN»
sorgungsgebiet der Buderus 'schen Eisenwer̂ ^ ^

Teils des Kreises einen Stromlieferungsvert"^
dieses Paragraphen abzuschließen . Die erfor^
richtungen , das sind die Verbindungsleitung
den M . K. W . geeignet erscheinenden Punkte w j0lluf
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pflichtung der Stromlieferung einzugehen , LJ , MM Z
K. W . zur Stromlieferung auch für diesen £ S«
lahnkreises verpflichtet . Macht der Kreis von
Verpflichtung der M . K. W . für ihn sich A !lV
Gebrauch , so haben der Kreis und die M-
Lieferung elektrischer Energie in die Leitung - gC#s
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anlage bis zur Uebergabcstelle der
Uebergabestation selbst und eilte oder mehre Ms/
derliche Transformatorenstationen beschafft t litt
seine Kosten. Hierzu gehöreit außerdem alle ^s>!,
und sonstigen Einrichtungen, welche im jetzige"
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gebiete der Buderus ' schen Eisenwerke mög
schafft werden müssen.

Gewähren die M . K. W . einem der von
versorgten Kreise des Regierungs -Bezirks d.
Kreisverträgen bei gleichen Gegenleistungen 6 ^ so>'^ ^
dingungen als in diesem Vertrage enthalten l ,,
diese günstigeren Bedingungen auf diesen
lahnkreises auf Verlan .gen ohne Weiteres

8 13. Uebertragung des Vertrags j ^
Die M . K. W . sind berechtigt irach

ausschusses , die ihnen aus diesem Vettt
y

ausschusses, die ihnen aus cnescm . .,chcr: ^
Rechte und Pflichten an eine dritte inlan ^ tz,

ujiu uujit .il uii eint - '[[(
oder juristische Person zu übertragen . Der
damit einverstanden erklären , ivemr der Dritte ^ uh'"1
die vertraglichen Abmachungen einzuhalten , J
selbe hierzu finanziell in der Lage ist. ss'

Z. die Anlagen «
• verkaufe- , M

I» .

Sofern die M . K.
ihrem Konzern gehörige Gesellschaft veilu Z' aÜC1
steht dem Oberlahnkreis in Gemeinschaft n> . jul l1 /
von der Ueberland -Zentrale versorgten Kr ^^ zicĥ ^
oder mit einzelnen und falls diese sämtlich
nifpin  Sr »5 otn fitv ryfTomrrf ^

:gie'
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einen sonst aus kommunalen Korporationen 9

allein , das ein für allemal geltende Bort . , ail. ;1.
Kreis ist berechtigt , seine Rechte und
Vertrage auf

a;ngr, ,eme mea)ie - • ier
den Kommunalverband dev vOo-.'g

Wiesbaden oder auf die
nalverbano ocv j
Provinz Hesft"^ ^ jld^

teressenverband zu übertragen.

8 14. Schiedsgericht- >veSM
Alle zwischen den Vertragschließend^

Vertrages mrd der aus ihm entstehenden^

dsgê ^
entstehenden Streitigkeiten werden
ordentlichen Rechtsiveges durch ein Schts ^
Personen durch Mehrheitsbeschluß entsch/e

Das Schiedsgericht soll in allen Fa
zusammengesetzt werden , daß jede
richter ernennt . Die so ernannten ' 1 . i)'
einen Dritten als Obmann . Die Schied ^' ^ ■1!:‘
ständige von den Vertragschließenden una '9^ -Fl '"
leiste, Techniker oder rechtsverständlge J

Vf
sonen sein. st

Sollte ein Teil nach schriftlicher g ^
deren Teiles nicht binnen der Frist l̂,0g rr,ci’'n.l'jlst^
Schiedsrichter ernennen , so erfolgt,Ach > J
das zuständige Gericht . Wenn sich die ' .
über die Wahl eines Obmannes nicht e l» .$
jeweilige Präsident des König !. Landg ê ^^^ , hii, ^
a. L. oder wenn es sich um technisch^
Rektor der technischen Hochschule in ^
nennung ersucht werben . Ist der
oder Rektor verhindert oder lehnt er
entscheidet das vom Regierung,
ziehende Los zwischen den zum Obmanv
richtern vorgeschlagcnen Personen

nt er dav
Präsident« ^ ze"

8 15. Ausfertigung des g c"J•'
Alle Stempel und Kosten dieses ß-

ausgefertiaten Vertrages werden 'durch b"
getragen.

Weilburga. L.,
den 3. Juli 1914.
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bei Juli . Wir berichteten vor einiger Zeit,
i "feeicfiP,. Heinrich Hollmann u . Cie . beschäf-

SubUr!. Müller aus Bonbaden sein 40-
, .>»ir he„flmr f ^ ecit konnte . Im Anschluß hieran
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.Jtkjonb ^ ^ 21. Juli . Gestern abend fiel der bc=
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o .»Om«3 eit  herunter , daß er das Genick brach
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®äenje( ?e®r^neten der Bürgermeisterei Schwalbach
.^ ügemeine Ehrenzeichen in Bronze mit0̂.4 ' ^ yv-mcuic v̂ ijiciißciujcu m mu

in, w 7 ,“et  Anerkennung für seine langjährige
hl>n,b„p m seiner Kollegen überreicht wurde.

(7l'n§tQqn 23 . Juli . Unter denselben Umständen wie
•'A W ., ^"uttag der große Schmucksachendiebstahl

fl n̂ ^llla ausgeführt wurde, fielen schein¬

et ünen̂ Ä °dr °menade ausgeführt . Hier erbeutete
.söter isj , '" ^ Üantring im Werte von 400 Mark.

°uf der Spur.
l»>Rrl 1' Juli . Der in ?.au? ^ ar in Mainz dienende Pionier

d? "' Ez t !?""be bei einer Uebung von einer Fliege
^ ju»n»b"sttand eine Blutvergiftung , an deren Fol-

'^ dwutern " errichten . Die Unterhaltungs-
J! !tl ei nm°.! 1 bei « Fiskus übernommen . Die Stadt

a ■‘fcltto or!9en  Kostenzuschuß von 5000 Mark leisten.
- 20. Juli . - . .. . . - .. . - -Die v. Stränsche Buchdruckerei

a aus ein 300sahriges Besleyen zurua.
A ^ ge ŝ .a^ end der vollen drei Jahrhunderte das
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worden waren . Sie erschien noch recht

«»,v">>«rn bei Mückenstichen? Täglich fast kann
% % n, Klagen hören üb
^ fuamentlich jetzt i

über die bösen Mücken
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eujif. - ® wahre Stechwut ergreift diese Tiere,
der Luft ist. Daß durch diese Tiere
Rad - oder Kahnpartie , eine Wald

s .^s^borben werden kann , ist zur Genüge
J qJ1' kau(^ 7'^ ^ Blutvergiftungen durch die Stiche

Ä einfr.rf t!r)er  ost genug vor , und doch kann man
u j. bches Weise vor den bösen Folgen eines
^mn „e»u stl von den vielen Mitteln nur

j,Mf^ î ^ g^gebracht : Man nehme in den Garten,

im heißen Juli recht

ISf

in den Wald , überhaupt zum Aufenthalt im Freien ein
kleines Fläschchen mit , gefüllt mit einem Drittel Salmiak¬
spiritus und zwei Drittel gewöhnlichen Spiritus . Bei der
sofortigen Anwendung dieses Mittels , indem man die ge¬
stochene Stelle betupft , wird das Gift zersetzt und die Wirkung
aufgehoben.

— Mutige Mädchen. Elsa von B . brachte die Psingst-
ferien auf einem Schlosse in Thüringen bei einer Freun¬
din zu. Die Gegend daselbst ist reizend , aber das Gebäude
ist düster und gespenstig . Elsa war indes „Lyzeistin " , folg¬
lich aufgeklärt und furchtlos . Der alten Ueberlieferung,
daß aus dem Schlosse eine „weiße Frau " umgehe , spottete
sie. Ihre Freundin war bloß „höhere Töchterschülerin ",
aber abergläubisch war sie deshalb doch nicht . Als es
Nacht geworden war , konnte Elsa nicht schlafen. Zu allen
mutwilligen Streichen aufgelegt , wie sie war , beschloß sie,
ihre Freundin zu erschrecken. Sie warf ein Bettuch über
den Kopf und schlich im weißen Nachtgewande durch den
langen Korridor nach dem Zimmer der Freundin . Wie sie
aber um die Ecke bog , um in den Seitenflügel zu gelangen,
was stand da vor ihr , groß , schauerlich, gespenstig ? —
die weiße Frau ! Einen Schrei ausstoßen , das Bettuch
wegwerfen , nach ihrem Zimmer zurückstürzen , war eins.
Sie hörte noch hinter sich einen gellenden Klageton , dann
war alles still . Am nächsten Morgen aber fanden sich
merkwürdigerweise an der Stelle , wo sie geflohen war,
zwei Bettücher vor . Wie war das möglich ? Ganz einfach.
Die Freundin hatte just denselben Einfall gehabt wie sie,
und jede war vor der anderen fortgelaufen.

Schelmereien vom Tage . „Wir streven sur das
Gleichgewicht ", - Sprach Zar wie Präsident . - „Und
wer 's nicht glaubt , dem soll doch gleich, - Potz Htmmel-
sakrament !" — Gut spracht Ihr wirklich, hohe Herrn ! —
Doch eins vergeht nur nicht, — Es ändert sich fast jedes
Jahr — Das schöne Gleichgewicht . — Wenn einer immer
Länder schluckt, — Nimmt er gewaltig zu, — Und raubt
dem andern , der nichts kriegt, — Nachg rade Mne Ruh . —
Und darum schaut das Gleichgewicht - In Wirklichkeit 0
aus : — „Hab ' ick's Gewicht , so ist mir 's gleich, — Wie s
sieht bei anderen aus . — Doch woll 'n die was , potzelement,
— Das patzt mir nunmal nicht, — Denn solch' Krakehlen
stört mir doch — Mein schönes Gleichgewicht !"

Oer ausgeplünderte WeinkeNer des Grafen Zeppe-
lin . Als Graf Zeppelin kürzlich sein Besitztum bei Emmis¬
hofen besuchte und eine Flasche Wein zu trinken gedachte,
fand sich, daß Diebe ihm sämtliche Bestände seines Wein¬
kellers gestohlen hoiten . Graf Zeppelin schätzt einen guten
Tropfen sehr hoch, aber er setzte sich mit gutem Humor
über das Mißgeschick fort und nahm mit Selterwasser
fürlieb . t , Mr . . .

Der Flug rund u,n die Erde , der im Anschluß an
die Eröffnung der Weltausstellung in San Franziska ver¬
anstaltet wird , wird zweifellos die bisher gröstle Flug.
Veranstaltung werden. Der Flug geht von San Franziska
über Chicago nach Neuyork , dann über Belle Jsle nach
Kap Farewell auf Grönland , von da nach Islands Haupt¬
stadt Retkjawik, über die Färöer und Shetlands -Inseln wird
London erreicht, Paris , Berlin , Petersburg , Moskau folgen,
in Wladiwostok wird asiatischer Boden zum erstenmal be¬
rührt , Kobe und Tokio sind die nächsten Stationen , es
folgen die Kuril -Jnseln , Kamtschatka , Cammanderinseln,
Aleuten , Sitka , Prince Rupert , Vancouver und Seattle , bis
der Ausgangspunkt San Franziska wieder erreicht ist. Be¬
denkt man , welch ungeheure Schwierigkeiten die Flieger zu
überwinden haben werden , bedenkt man , daß sie für den
etwa dreimonatigen Flug auch ein Wasserflugzeug unter¬
halten müssen, so erscheint der Erste Preis im Betrage von
400000 Mark nur geringfügig . Der Flieger hat derartige
Unkosten, daß ihm selber höchstens der vierte Teil zufallt.

Gute Fahr » auch westerhin ! Der erste Luftschiff-
Kapitän des Grafen Zeppelin , Georg Hacker, vollendete ferne
700 . Fahrt im Zeppelinluftschiff und hat mit diesen Fahrten
bei einer Fahrzeit von 1^28 Stunden die gewaltrge Strecke
von 85000 Kilometer zurückgelegt. Hacker hat sämtliche
große Fahrten der Zeppelinlustschiffe, die Schweizer Fahrt,
die Echterdinger Fahrt , die Münchener Sturmfahrt , dre 33-
stündige Dauerfahrt und die erste Berliner Fahrt mitge-
macht . 1910 trat er bei der „Delag " als Führer ein und
ist der Reihe nach auf allen Schiffen der Gesellschaft ge-

Berlins Kommunalverwaltung hat
wieder einmal ein Glanzstück eigener Art zu verzeichnen.
In dem neuen Stadtteil auf dem Tempelhofer Felde hatte
man , um in der modernen , hygienischen Städtebauweise
nicht zurückzustehen, auch zwei Planschwiesen fu.  Kindex

habe ich wirklich nichts bemerkt,
" ‘uit ho, - m*® ihm ganz lieb so, wenn er sich

utoV ? . Aan und morgen selber noch nicht gestehen
lei, strotzender Kraft wegen erschütterter

V '^ .und m {)mm soll, muß man wohl ein
a iin lf! bev «V"lffeu sein; aber ich wette, nach kaum

«■N « titnh“ zu der Erkenntnis gekommen, daß
r el  amüsanter und behaglicher sei, den

g,Hp ri ^ -a-vtoni zu machen. Und dann , meine
' fiiu ^ ^ ensmama — dann wird sich auch alles

in Ä .wnbette Exzellenz schallend auf den
; ? l!»i[V n bin, ?. Zun »,er, um mit eilender Feder einige

eÄr?" für < l̂ fen: ihre überströmenden , jubelnden
i'Kt ^8 Pr und Marie , und rebu kurre Keilen

'v 4 Cj encf Sbo Ift.nb 3Jhu'ie' uub  zehn kurze Zeilen
Un̂ ^katz ist verlegt , aber das verändertele Uns J veriegr, >

■i,/ " S !Ul  Uns x° eu  Swg gewiß. Wir haben Wind
. . , karm's nicht mehr fehlen! Morgen

^ i{. J 1innen l! ub  Pack nach Groß -Hagenow . Wenn
und einem halben Jahre telegra-

M , >uuß ich wohl inzwischen gestorben
< Üa) durchaus nicht disponiert

f djx Deine seelenvergnügte Cilly .^
tstk̂ it ?, überstm,?^ alin sorgenvoll überlegte, was man

dessen 7,7^ Uebersiedelung zur ungünstigsten
IW ^ isck f, Herrenhause zu Groß -Hagenow wohl
Ki, .̂ °»°e7 , bringen können sana und inbilierte esdüil ZpAeimu,- , " öen können, sang und jubilierte es

Z " sther durch das Häuslß Dt i
^ej fijj ° kies, keine Mauer so hoch,
-- ^ K gut sind, sie finden sich bod; !4'

^Fortsetzungfolgt.)

Vermischtes.
Ein vernichtendes Arteil über die Mode . In einer

Berliner Gerichtsverhandlung gebrauchte ein Rechtsanwalt
die Wendung : „Nicht alle Damen des Berliner Westens,
die so aussehen , sind Kokotten ". Es erhob sich alsbald ein
gewaltiges Geschrei in einem Teil der Berliner Presse über
diese „Entgleisung ". In Wirklichkeit hatte der Rechtsanwalt
recht, wenn es auch nicht seine Absicht war , dem wundesten
Punkt des Berliner Lebens einen empfindlichen Schlag zu
versetzen. Daß die Mode hauptsächlich für die Toiletten-
Ansprüche der Halbweltdamen zugeschnitten wird , war Ein¬
sichtigen schon immer klar . Wirklich gebildete Damen haben
die Mode -Torheiten der geschlitzten, gerafften und gestaffelten
Röcke nie mitgemacht , sondern sich solide und unauffällig
gekleidet. Und wenn die Damen , die in auffälligen Kostümen
erschienen, allerlei fatale Verwechslungen über sich ergehen
lassen muhten , so hatten sie es lediglich sich selbst zuzu-
sckueiben.

Die ipantk auf dem Filmmark », die durch die
50prozentige Ermäßigung der Filmpreise durch eine Film-
Fabrik herbeigeführt worden ist, ist allgemein . Die Berliner
Fabriken müssen sich gleichfalls zu einer erheblichen Redu¬
zierung ihrer Filmpreise entschließen . Der Meter Film
kostete bisher 1 Mark . Die lachenden Dritten sind bei
diesem Konkurrenzkampf die Kinotheater , die ihren Film-
Etat erheblich verkürzen können . Hoffentlich setzen sie auch
ihre Eintrfttspreise herab.

Gegen das Radau -Amüfemenk geht die preußische
Regierung energisch vor . Der Einschränkung des Berliner Nacht¬
lebens soll ein Verbot der Belästigung der Nachbarschaft
von Lokalen durch Musikautomaten und Orchesterkonzerte
folgen . Bisher war ein solches Einschreiten nur dann mög¬
lich, wenn die Gesundheit der Nachbarn durch den Lärm
gefährdet erschien. Auch Rummelplätze sollen natürlich von
der neuen Verfügung betroffen werden . — Und nun gegen
die Grammophon -Seuche!

eingerichtet . Sie waren zu klein geworden , und der überaus
starke Besuch führte zu Unzuträglichkeiten . Was tat man?
Man erließ eine Verodnung , daß die Planschwiesen nur mit
Erlaubniskarten betreten werden dürfte Diese Erlaubnis¬
karten werden für den Familienvater ausgestellt , der sich
erst zum Polizeibureau begeben , sich hier legitimieren,
Papiere etc. mitbringen muß , kurz gesagt , der all die be¬
kannten Scherereien erst über sich ergehen lass .n muß . Der
Erfolg ist denn auch nicht ausgeblieben — der Besuch der
Planschwiesen hat sogleich nachgeloffen . Nennt sich soziale
Fürsorge , nennt sich Verständnis für moderne Hygiene ! Die
Rettung des Berliner Nachtlebens ist ja auch viel wichtiger!

Die Mormonen , die wunderlichen Heiligen der Viel¬
weiberei , versuchen ab und zu immer wieder , in Deutschland
Stimmung für ihre Ideale zu machen . In Buchholz in
Sachsen verbot die Regierung ein Konzert zweier Mormonen,
die damit eine Agitation für ihre Ziele verbinden wollten.

Beilegung des Lausitzer Lohnstreites in Sicht . Der
Vorsitzende des Berliner Gewerbegerichts , Magistratsrat
von Schulz , hat den Arbeitergeber - und Arbeitnehmer-
Organisationen im Lausitzer Industriegebiet seine Vermitt¬
lung zur Beilegung der Differenzen angeboten . Es schweben
Verhandlungen über die Bildung eines Einigungsamtes,
sodaß die Aussperrung der 30000 Tucharbeiter vielleicht
schon,in nächster Woche ihr Ende erreichen wird.

|ä | te Nachricht««.
Berlin,  24 . Juli . Der Kassenbericht des sozial¬

demokratischen Parteivorstandes verzeichnet ein Defizit von
310 352 Vkk. Geringere Erfolge als in den letzten Jahren
hatte die Partei nach ihrem Bericht bei den Landtags¬
wahlen.

Karlsruhe,  24 . Juli . Die evangl . Generalsynode
nahm einen Antrag zur Zulassung des neuen Bekennt¬
nisses für die Taufe in Bade » mit 29 liberalen gegen 26
positive Stimmen an.

Tapiau,  23 . Juli . Bei der heutigen Reichstags¬
ersatzstichwahl im Reichstagswahlkreis Labiau -Wehlau er¬
hielten Bürgermeister Wagner (F . Vpt .) 9072 und Amts¬
rat Schrewe -Kleinhof (Kons.) 7650 Stimmen . Wagner ist
somit mit einer Mehrheit von 1422 Stimmen gewählt.

Zürich,  24 . Juli . Infolge schweren Unwetters ist
die Gotthardt -Linie bei Rcazzino unterbrochen . Auch der
Verkehr über den St . Bernhardt stockt.

Belgrad,  23 . Juli . Das Amtsblatt veröffentlicht
einen vom Kronprinz - Regenten im Namen des Königs
Unterzeichneten Ukas , nachdem der Finanzminister Patschu
mit der Vertretung des auf einer mehrtägigen Wahlagi¬
tationsreise befindlichen Ministerpräsidenten und Minister
des Äußern Pasitsch betraut wird.

Belgrad,  23 . Juli . Deö österreichisch-ungarische Ge¬
sandte überreichte heute abend 6 Uhr der serbischen Regie¬
rung eine Verbalnote , mit den Forderungen der öjterreich-
isch- ungarischen Regierung . In der Note wird die Ant¬
wort bis Sonnabend , 25 . Juli , 6 Uhr abends verlangt.

San Francisco,  23 . Juli . Der deutsch - amerika¬
nische Verband veranstaltete zu Ehren der Offiziere und
Matrosen des Kreuzers „Nürnberg " einen glänzenden
Empfang im deutschen Hause . Der Bürgermeister Rolph
und andere Persönlichkeiten hielten Ansprachen.

Lodz,  23 . Juli . Infolge eines Blitzschlages ist die
Spinnerei der Gebrüder Petrokowski niedergebrannt . Der
Schaden beträgt 200000 Rubel.

OeffeNtttcher Met1erdie«st.
Dienststelle Weilburg.

Wettervoraussage für Samstag , den 25 . Juli 1914.
Veränderliche Bewölkung , doch vielfach noch wolkig,

zeitweise auch trübe , einzelne Regenfälle bei zeitweise auf¬
frischenden ziemlich kühlen westlichen bis nordwestlichen
Winden.

Wetter in Weilburg.
Höchste Lufttemperatur gestern 21°
Niedrigste „ heute 13"
Niederschlagshöhe 1 mm
Lahnpegel 1,28 m

Musikverein.
Morgen Samstag abend

Gesangftunde.
Eine Wetterwarte für Luftfahrer wurde auf der

Parsevalwerft in Bitterfeld eingerichtet . Sie ist ausschließ¬
lich für die Bedürfnisse der Luftschtffahrt zugeschnttten . Die
Füllplätze in der Umgegend , Halle , Deffuu , Merseburg,
Gotha usw. stehen in Verbindung mit Bitterfeld . Die
Flieger richten sich in ihren Aufstiegen nach den Meldungen
der neuen Wetterwarte.

Wie alt sind die Strohwitwer ? Knappe fünfzig
Jahre , sie bestehen nämlich erst so lange in wirklich nennens¬
werter Zahl , als die durch die Eisenbahnverbindungen ge-
schaffenen Verkehrs -Erleichterungen den Frauen ein be¬
quemes Erholungsreisen ermöglichten . Früher war das
Reisen kein Vergnügen , sondern mehr ein geschäftliches Muß,
und wenn der Mann zu den Messen mit der Post oder im
Frachtwagen reiste, blieb die Frau als Strohwitwe , wie
man scherzhaft sagte, zurück. Vor etwa zweihundert Jahren
fand sich diese Wendung zuerst in der deutschen Literatur.
Unser Dichterfürst Goethe läßt im „Faust " die Martha
Schwerdtlein zum Mephistopheles klagen : „Gott verzeih 's
meinem lieben Mann , — Er hat an mir nicht wohl getan.
— Geht stracks da in die Welt hinein — Und läßt mich
auf dem Stroh allein ." Herr Schwerdtlein wußte aller¬
dings , warum er ging . Zutreffend ist, daß die Strohwitwer
besser sind, wie ihr Ruf mitunter behauptet.

Wieder einer ! In Thorn wurde ein Vtzefeldwebel
wegen versuchten Landesverrats verhaftet . Gegen ihn
wird die Beschuldigung erhoben , Mitteilungen über die neue
Thorner Militärfunkenstation an Rußland gemacht zu haben.
Der Beschuldigte sollte die Stelle eines Funkenmeisters er¬
halten . Um seine Zuverlässigkeit zu prüfen , teilte man ihm
fingierte Chiffrierungen mit und ließ ihn dann beobachten.
Dabei soll es sich herausgestellt haben , daß er die Chiff¬
rierungen an Rußland weitergegeben hat . Da es sich nur
um fingierte Chiffern handelt , ist eine Gefährdung der Staats-
stcherheit nicht eingetreten . _



Tienstag, den 11. A«t»l
Kram-, Schlacht-

Zuchtvießmarkt.
Weilburg , den 20. Juli 1914. .»rat

Der
Kric^ Eß>i>Behufs Abfahrt

der Schlager für 1914
ist trotz der große» KonknrenzSGiht'sihe Grss- Wh

GetrewemiAr, Hes-
veitzerLGsrbellbWer

Daher versäumen Sie nicht meine

= Spezial -Ausstellung
in den neuesten Maschinen u. Geräten

zu besichtigen.

Josef Schmidt , Limburg a . L.
Diezerstrasse 32.

Erstes nnd grösstes Spezialhaus für landw . Maschinen und Geräte Limburgs , | gelmann zu Barig- Selbenhausen
^Veilhurgs und Eingegend.

—  Grosses Ersatzteil -Lager speziell für Mäh-Masehinen. —. —

jfLsgi Reichenborn tritt der Verein
Sp ' den 26 . d. MS . mittags IS ' .
ft ' an. Die Abfahrt mit 2 LettcrnM.

Pünktlich,2-/2  Uhr. Krieg ervcrcm
anzulegen.

Um zahlreiche Beteiligung bittc^

Im Namen des ^
In der Privatklagesache des MüM 's V,

gelmann zu Barig- Selbenhausen- ^ „W.
vertreten durch Rechtsanwalt Justizrat Jo >-f
gegen die Ehefrau des Müllers Adolf Ettgel ^ ^ m

Sürgergarde. Fritz» er, MiSimZ.
Sonntag , den 26. Juli , nachmittags von 41/,

bis 7 Uhr 12

Probeschießen.
Der Uorstanb.

«MMKW 4@ ■i&Üt' Sk.«

, , Sm Verlage von Rud . Beclitold n . Comp, in Wiesbaden ist
erschienens;u -'kilehni üurch alte Buchhandlungen und Buchliinüereien,
sowie die Crped. d. Blatter) :

Nassauischer Allgemeiner
Lcrnöes -Kcrfenöer
für das Jahr 1915. Redigiert von W. Wittgen. — 72

40 . geh . — Preis 2S Pfennig.

Derselbe enthält/ ein sorgfältig redigiertes Kalendarium, außer
den aftronom.. Angaben für jeden Monat noch ein spezielles Markt-
Borzeichiils mit der Bezeichnung ob Vieh-, Krain- oder Pserdemarkt,
einen landwirtschaftlichen uiid Garteiikaleiider, ferner Witterunas-
und Bauernregeln, Zinstabellen, vaterländische Gedenktage, — Mit¬
teilungen über Haus- und Landwirtschaft, den immerwährenden Träch-
tigkeitskalender, Haus- und Denksprüche und Anekdoten, — foioie
unter (jllUtrlfi“ belehrende Beiträge von allgemeinemInteresse re.
re. ttußerdem wird jedem Kalender ein Blandlialeiider beigefügt.

Inhalt:  Gott zui» Gruß. — Genealogie des Königlichen Hauses.
—. Allgemeine Zeitrechnungauf das Jahr 1915. — Waterloo, eine
nastam,che Erzählung von SB. Wittgen — Zum hundertjährigen Ce-
durtstage des Burgen Otto von Bismarck am 1. April 1915  von H
Betz- 77- Nas Kravtscheufel, eine Hinterländer Erzählung von «itzer'
- Wilhelmiiie Kelche, eine nassanische Dichterin von Rud. Meitner-
® .;0ltaJ!- — 19 ie du mir, so ich dir. eine lustige Geschichte aus dein

iittela.tcr von Wilhelmine Reiche. — Aus de» Kindertage» der deut¬
schen Eisenbahn, von PH. Wittge». — Lahresiibersicht. - Zu», Titel¬
bild. — Huiiüertjahr-Eriniierung. — Bermischles. — Nützliches fürs

rD humoristisches (mit Bildern) , ' außerdem mannigfachen
Stoff für Unterhaltung und Belehrung. — Anzeigen

gegründet 1874 Schwanengaffe 10
einpfiehlt in seiner seit 40 Jahren bestehenden

Spezialabteilung für Artikel zur
Kranken- und Gesundheitspflege:

geb. Engelmann zu Barig , Angeklagte,
Rechtsanwalt Daun  in Weilburg , wegen
das Königliche Schöffengericht in Weilburg hgb'"
vom 30. Juni 1914, an welcher teilgenonn

Amtsgerichlsrat Dr . Hey mann  M t
Bürgermeister Albert May-  Grciven AchiMs
Seilermeister Fr . Burger - Weilbu>g LpD
Amtsgerichtssekretär Kr afft  als

für Recht erkannt:
» <{ JJttHl

U« # m -i
Wir ersuchen nm Zahlung der rück¬

ständigen Annuitäten , Zinsen pp., da in
den nächsten Tagen mit der Beitreibung
begonnen wird.

Weilburg, den 22. Juli 1914.

Landesbankstelle.

W aldeslust
Gräveneck«

Sonntag , den 26 . Juli er ., von 3 Uhr ab

Konzert und Tanz.
Es ladet freundlichst ein

August Belir.

Evangelische Kirche.
. ,®°" npta9' den 26. Juli predigt vormittags 10 Uhr

predigt Pfarrer Möhn.  Lieder Nr . 27 und 249. Nacli-
nnttaE 2 Uhr Christenlehre mit der weiblichen Jugend.
Died Nr . 209. — Die Amtswoche hat Pfarrer Möhn

Katholische Kirche.
Sonntag 71/2  Uhr Frühmesse, 9 '/g Uhr Hochamt

mit Predigt , 2 Uhr nachm. Andacht.
Während der Woche: 6 Uhr hl. Messe, Montags und

Donnerstags noch eine zweite heil. Messe um 7 Uhr.
Samstag nachm. 5 Uhr Beichtgelegenheit, 8 Uhr Salve,
wahrend derselben und unmittelbar nachher wieder Beicht¬
gelegenheit. J

Synagoge.
1, S' r ^ a 9 abends 7 Uhr 45 Min . , Samstag morgens

8 Uhr , nachmittags 4 Uhr, abends 9 Uhr 15 Min.

Bettcinlagen,
Bettpfannen,
Bruchbandagen mit u. ohne

Feder,
Katheter,
Eisbeutel,
Damenbinden,
Gummischläuche aller Art,
Hirsespreukissen
Irrigatoren,
Jnhalierapprate
Ideal Schlauch und poröse jj

Gummibinden,
zu billigsten Preisen.

Vorkommende Reparaturen
ausgeführt.

Leibbindei,
Luft- und Wasserkissen,
Leibwärmer
Spritzen jeder Art,
Suspensorien,
Fieber - in>d Badethermo¬

meter,
Plattsußeinlagen.
Ferner zur Kinderernährung:
Soxhlet -Milchappaate soivie
die hierzu nötigen Ersatzteile
alsFlaschen,Sauger,Gummi-
platten etc.

werden sachgemäß nnd billigst

„Die Angeklagte ist des Vergehe«» ^gung schuldig und wird deshaw ist
strafe von 100 — einhundert —' jpdffijT 1111
vermögensfalle für je 5 Markau s-nis , soivie in die Kosten

„ „ dem ©re
blatt " sowie einwöchigen Aushang

ms , sowie m die Kosten des I t 1
teilt. Zugleich wird dem Privat 0 ^
flinntS JirprfYmnf Sen pntfcüelöeu

nge>
ung

dem

fngnis zuerkannt, den entscheid»""
Urteils binnen 4 Wochen nach einge *
kraft durch je einmalige Einrückung ^
burger Anzeiger" und J8C

brett in Barig -Selbenhausen z"
gez. Or . H e y m a n n '4  Ü n

nild
Die Richtigkeit vorstehender

beglaubigt und die Vollstreckbarkeit det
Weilburg , den 15. Juli 1914. _ /

L . S . ' ' • tfc 'JÜStfVtg
gez . k 1 a | f 1 ,

Gerichtsschreiber des Königlichen

Mtz MytzM fBÜlliin !.
Lieferant vieler Krankenkassen.

Fachmännische Bedienung '.
eit>
id.

DUMCOW»
L4

is
^HRRÄDER « •

PREISWERTESTE
Spezialität : Fahrräder

mit konzentrischem Ring
tager ©Eigenes Patent®

leichte kettenlose Fahrräder O.DürkoppO

NÄHMASCHINE#
FA BR I KAT E
Nähmaschinen aller
Systeme für Hausge¬brauch,Gewerbe unt

Jndusfrie SHS
OüRKOPPWERKE äktiekGeseuschaft BIELEFELD , bebum , stuttGä®

Vertreter: Wilhelm Zipp , Löhnberg.

Wirte -Ver
Weilburg und Uiuge^e0

Montag , den 27 . Juli er ., findet un ser - |

20jähriges Stiftung?̂

I

mit nachfolgendem Programm statt

Nachmittags

mXMhm
auf der „Guntersau “ bei Kollege^

9 Uhr Fortsetzung der Feier auf „
Kollege J . Janz
Tanz«

Musik : Kapelle Hupfet s sin£
Alle Freunde und Gönner des Ve>e

mit herzlichst eingeladen . T

Oer V» r ^ | S;

Das zurzeit meistgesuugene Lied ^
SEEMANNS LOS "

ist in folgenden Ausgaben erschienen:
Für hohe , mittl . und tiefe Für 1 Violine (od. Marcdo-

Singstimme mit Klavier - line mit unterlegt . Text 0.30
begleitung , je . 1.50 Für Trompete (Tongers

Transkription für Klavier Taschen -Album Bd. 51) 1.—
zu zwei Händen . . . 1.50 Für Harmonium . 0.80

Fantasie -Transkription Für Laute mit unter-
für Violine mit Klavier 1.50 iegtem Text . 0 .60

Für 4 stimmigen Männer - Für Zither mit unter - '
chor , Partitur . 0.40 iegtem Text . 0.80
Jede Stimme . 0.15 Für Saionorchest ., netto 1.50

Für gemischten Chor , „ Infanterie -Musik , „ 2.—
Partitur . 0.40 „ Blech -Musik , „ 2.—
Jede Stimme . 0.15 „ Gross. Orchester „ 2.—

Zu beziehen durch jede Buch - und Musikaiien -Handlung
und direkt vom Verleger

P. J. Tonger, Kölna. Rh.

SSÜSSSi « S>t SfiliYi t5| t Sri 'Sr ; StESrESrBSVSSY - SSStzMv v  v <v <v ?i*<s? ci .- nj? v  «5?-*■̂

.tli
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Dauernd guter
Nebenv erdienft
In jedem Ort eine zuverlässige
Persönlichkeit gesucht, welche
die Vertretung für eine sehr
reelle SacheskeineVersicherung)
übernimmt.

Offerten unter W . 81. 375
an die Expedition des Blattes.

Pergamentpapier
znm Berschlietzen der Einmachtöpfe

vorrätig bei A . Cramer.

liefert
Eisschränke

Eiseiihandlung Zilliken.

vorrätig bei
Spielkarten

8r. Cramer.

Aerztl . Sonntag-
Nachmittagsdienst
am Sonntag , den 26.

Juli

Tr. Moser.
Eine

Deutsche Togge
(tigerartig gestreift) entlaufen.

Vor Ankauf wird gewarnt.
Abzugeben bei

Gastwirt Müller,
gegenüber Bahnhof.

Al-n-V
b«»11„..ifii . J

vorzügllch $ 0i s>

zu verkauft"̂ ^

reinen̂

mtif ,my
Heute
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